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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Zugang zu Rohstoffen ist für 
die Wirtschaft der Union und das 
Funktionieren des Binnenmarkts 
unerlässlich. Es gibt eine Reihe 
nichtenergetischer, 
nichtlandwirtschaftlicher Rohstoffe, die 
aufgrund ihrer großen wirtschaftlichen 
Bedeutung und ihres hohen 
Versorgungsrisikos, das häufig durch eine 
hohe Konzentration des Angebots aus 
einigen wenigen Drittländern verursacht 
wird, als kritisch angesehen werden. 
Angesichts der Schlüsselrolle, die viele 
dieser kritischen Rohstoffe bei der 
Verwirklichung des grünen und des 
digitalen Wandels spielen, und angesichts 
ihrer Verwendung für Verteidigungs- und 
Weltraumanwendungen wird die 
Nachfrage in den kommenden Jahrzehnten 
exponentiell zunehmen. Gleichzeitig steigt 
das Risiko von 
Versorgungsunterbrechungen vor dem 
Hintergrund zunehmender geopolitischer 
Spannungen und des 
Ressourcenwettbewerbs. Wenn die 
Nachfrage nach kritischen Rohstoffen nicht 
ordnungsgemäß gesteuert wird, könnte sich 
dies negativ auf die Umwelt und die 
Gesellschaft auswirken. Angesichts dieser 
Entwicklungen müssen Maßnahmen 
ergriffen werden, um den Zugang zu einer 
sicheren und nachhaltigen Versorgung mit 
kritischen Rohstoffen zu gewährleisten, um 
die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit 
der Union und ihre offene strategische 

(1) Der Zugang zu Rohstoffen ist für 
die Wirtschaft der Union, den Übergang 
zu einer grünen Wirtschaft, Sicherheit 
und Verteidigung und das Funktionieren 
des Binnenmarkts unerlässlich. Es gibt eine 
Reihe nichtenergetischer, 
nichtlandwirtschaftlicher Rohstoffe, die 
aufgrund ihrer großen wirtschaftlichen 
Bedeutung und ihres hohen 
Versorgungsrisikos, das häufig durch eine 
hohe Konzentration des Angebots aus 
einigen wenigen Drittländern verursacht 
wird, als kritisch und strategisch 
angesehen werden. Angesichts der 
Schlüsselrolle, die viele dieser kritischen 
Rohstoffe bei der Verwirklichung des 
grünen und des digitalen Wandels spielen, 
und angesichts ihrer Verwendung für 
Verteidigungs- und 
Weltraumanwendungen wird die 
Nachfrage in den kommenden Jahrzehnten 
exponentiell zunehmen, wenn keine 
ausreichenden Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Materialeffizienz zu 
fördern und die EU vor der wachsenden 
Kluft zwischen Nachfrage und Angebot 
auf globaler Ebene zu schützen. In Bezug 
auf weitere Rohstoffe, die in anderen 
Wirtschaftszweigen wie – unter anderem – 
der Landwirtschaft, dem 
Gesundheitsbereich und dem Baugewerbe 
verwendet werden, könnte es in Zukunft 
hohe Versorgungsrisiken geben. 
Gleichzeitig steigt das Risiko von 
Versorgungsunterbrechungen vor dem 
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Autonomie zu wahren. Hintergrund zunehmender geopolitischer 
Spannungen und des 
Ressourcenwettbewerbs. Wenn die 
Nachfrage nach kritischen Rohstoffen nicht 
ordnungsgemäß gesteuert und begrenzt 
wird, könnte sich dies – auf regionaler 
und lokaler Ebene – negativ auf die 
Umwelt, die Industrie und die Gesellschaft 
auswirken. Angesichts dieser 
Entwicklungen müssen Maßnahmen 
ergriffen werden, um den Zugang zu einer 
sicheren und nachhaltigen Versorgung mit 
kritischen Rohstoffen, unter anderem 
durch die Einbeziehung regionaler und 
lokaler Akteure und die Stärkung der 
regionalen Versorgungsketten, zu 
gewährleisten und den erwarteten 
exponentiellen Anstieg der Nachfrage in 
der Union einzudämmen, um die 
wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der 
Union, den Übergang zu einer grünen 
Wirtschaft, Sicherheit und Verteidigung 
und ihre offene strategische Autonomie zu 
wahren, wobei der grüne und der digitale 
Wandel nicht mit einer höheren 
Abhängigkeit der EU von der Versorgung 
mit Rohstoffen aus Drittländern 
einhergehen dürfen, wenn dadurch 
Anfälligkeiten entstehen und erneut 
Unterbrechungen ganzer 
Versorgungsketten die Folge sind.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Angesichts der Komplexität und 
des länderübergreifenden Charakters der 
Wertschöpfungskette für kritische 
Rohstoffe bergen unkoordinierte nationale 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
sicheren und nachhaltigen Versorgung mit 
kritischen Rohstoffen ein hohes Potenzial 
für Wettbewerbsverzerrungen und eine 
Fragmentierung des Binnenmarkts. Um das 

(2) Angesichts der Komplexität und 
des länderübergreifenden Charakters der 
Wertschöpfungskette für kritische 
Rohstoffe bergen unkoordinierte nationale 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
sicheren und nachhaltigen Versorgung mit 
kritischen und strategischen Rohstoffen 
ein hohes Potenzial für 
Wettbewerbsverzerrungen und eine 
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Funktionieren des Binnenmarkts zu 
gewährleisten, sollte daher ein 
gemeinsamer Unionsrahmen geschaffen 
werden, um dieser zentralen 
Herausforderung gemeinsam zu begegnen.

Fragmentierung des Binnenmarkts. Um das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu 
gewährleisten, sollte daher ein 
gemeinsamer Unionsrahmen geschaffen 
werden, um dieser zentralen 
Herausforderung gemeinsam zu begegnen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Erstens sollte dieser Rahmen, um 
den Zugang der Union zu einer sicheren 
und nachhaltigen Versorgung mit 
kritischen Rohstoffen wirksam zu 
gewährleisten, Maßnahmen zur 
Verringerung der zunehmenden 
Versorgungsrisiken der Union umfassen, 
indem die Kapazitäten der Union auf allen 
Stufen der Wertschöpfungskette für 
strategische Rohstoffe, einschließlich 
Gewinnung, Verarbeitung und Recycling, 
in Richtung der für jeden strategischen 
Rohstoff festgelegten Richtwerte gestärkt 
werden. Zweitens sollte der Rahmen 
angesichts der Tatsache, dass die Union 
weiterhin auf Einfuhren angewiesen sein 
wird, Maßnahmen zur stärkeren 
Diversifizierung der externen Versorgung 
mit strategischen Rohstoffen umfassen. 
Drittens sind Maßnahmen erforderlich, um 
die Fähigkeit der Union zur Überwachung 
und Minderung bestehender und künftiger 
Versorgungsrisiken zu stärken. Viertens 
sollte der Rahmen Maßnahmen zur 
Verbesserung des Kreislaufprinzips und 
der Nachhaltigkeit der in der Union 
verbrauchten kritischen Rohstoffe 
enthalten.

(3) Erstens sollte dieser Rahmen, um 
den Zugang der Union zu einer sicheren 
und nachhaltigen Versorgung mit 
kritischen Rohstoffen wirksam zu 
gewährleisten, Maßnahmen zur 
Verringerung der zunehmenden 
Versorgungsrisiken und Abhängigkeit der 
Union umfassen, indem die Kapazitäten 
der Union auf allen Stufen der 
Wertschöpfungskette für kritische und 
strategische Rohstoffe, einschließlich 
Gewinnung, Verarbeitung und Recycling, 
in Richtung der für jeden strategischen 
Rohstoff festgelegten Richtwerte gestärkt 
werden. Zweitens sollte der Rahmen 
angesichts der Tatsache, dass die Union 
weiterhin auf Einfuhren angewiesen sein 
wird, Maßnahmen zur stärkeren 
Diversifizierung der externen Versorgung 
mit strategischen Rohstoffen umfassen. 
Drittens sollte der Schwerpunkt des 
Rahmens insbesondere auf Kandidaten- 
und Nachbarländern liegen, die über 
reiche Vorkommen an kritischen und 
strategischen Rohstoffen verfügen, um 
durch eine Verkürzung der 
Transportwege eine bessere künftige 
Zusammenarbeit, regionale und lokale 
Entwicklung sowie einen geringeren 
Umweltfußabdruck sicherzustellen. 
Viertens sind Maßnahmen erforderlich, um 
die Fähigkeit der Union zur Ermittlung, 
Überwachung und Minderung bestehender 
und künftiger Versorgungsrisiken sowie 
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ihre Fähigkeit, schnell auf diese zu 
reagieren, zu stärken. Fünftens sollte der 
Rahmen Maßnahmen zur Verbesserung des 
Kreislaufprinzips und der Nachhaltigkeit 
der in der Union verbrauchten kritischen 
Rohstoffe enthalten, mit dem Ziel, eine 
umfassende Kreislaufwirtschaft zu 
erreichen und die öffentliche Kontrolle 
aller mit dem Lebenszyklus 
zusammenhängenden Verfahren in Bezug 
auf diese kritischen und strategischen 
Rohstoffe sicherzustellen. Sechstens sollte 
die Union strategische Lagerprogramme 
für bestimmte kritische Rohstoffe 
entwickeln, die dabei helfen würden, die 
Auswirkungen von 
Versorgungsunterbrechungen zu 
kontrollieren und abzufedern und die 
Verfügbarkeit in Zeiten der Krise und 
Instabilität sicherzustellen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Um sicherzustellen, dass sich die in 
der Verordnung festgelegten Maßnahmen 
auf die wichtigsten Rohstoffe 
konzentrieren, sollten eine Liste 
strategischer Rohstoffe und eine Liste 
kritischer Rohstoffe erstellt werden. Diese 
Listen sollten auch dazu dienen, die 
Bemühungen der Mitgliedstaaten zu lenken 
und zu koordinieren, um zur 
Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung beizutragen. Die Liste der 
strategischen Rohstoffe sollte Rohstoffe 
enthalten, die unter Berücksichtigung ihrer 
Verwendung in strategischen 
Technologien, die dem grünen und dem 
digitalen Wandel zugrunde liegen, oder für 
Verteidigungs- oder 
Weltraumanwendungen von hoher 
strategischer Bedeutung sind, die durch 
eine potenziell erhebliche Lücke zwischen 

(4) Um sicherzustellen, dass sich die in 
der Verordnung festgelegten Maßnahmen 
auf die wichtigsten Rohstoffe 
konzentrieren, sollten eine Liste 
strategischer Rohstoffe und eine Liste 
kritischer Rohstoffe erstellt werden. Diese 
Listen sollten auch dazu dienen, die 
Bemühungen der Mitgliedstaaten zu lenken 
und zu koordinieren, um zur 
Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung beizutragen. Die Liste der 
strategischen Rohstoffe sollte Rohstoffe 
enthalten, die unter Berücksichtigung ihrer 
Verwendung in strategischen 
Technologien, die dem grünen und dem 
digitalen Wandel zugrunde liegen, oder für 
Verteidigungs- oder 
Weltraumanwendungen sowie für den 
Gesundheitsbereich und die 
Ernährungssicherheit von hoher 
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dem weltweiten Angebot und der 
prognostizierten Nachfrage gekennzeichnet 
sind und bei denen ein Produktionsanstieg 
relativ schwierig ist, beispielsweise 
aufgrund langer Vorlaufzeiten für neue 
Projekte zur Erhöhung der 
Versorgungskapazität. Um möglichen 
technologischen und wirtschaftlichen 
Veränderungen Rechnung zu tragen, sollte 
die Liste der strategischen Rohstoffe 
regelmäßig überprüft und 
erforderlichenfalls aktualisiert werden. Um 
sicherzustellen, dass die Bemühungen um 
den Ausbau der Kapazitäten der Union 
entlang der Wertschöpfungskette, die 
Stärkung der Fähigkeit der Union zur 
Überwachung und Minderung von 
Versorgungsrisiken und eine stärkere 
Diversifizierung der Versorgung auf die 
Rohstoffe ausgerichtet sind, für die sie am 
dringendsten benötigt werden, sollten die 
einschlägigen Maßnahmen nur für die 
Liste der strategischen Rohstoffe gelten.

strategischer Bedeutung sind, die durch 
eine potenziell erhebliche Lücke zwischen 
dem weltweiten Angebot und der 
prognostizierten Nachfrage gekennzeichnet 
sind und bei denen ein Produktionsanstieg 
relativ schwierig ist, beispielsweise 
aufgrund langer Vorlaufzeiten für neue 
Projekte zur Erhöhung der 
Versorgungskapazität. Um möglichen 
technologischen und wirtschaftlichen 
Veränderungen sowie Ad-hoc-Risiken, die 
sich zum Beispiel aus geopolitischen 
Konflikten oder Naturkatastrophen 
ergeben, Rechnung zu tragen, sollte die 
Liste der strategischen Rohstoffe 
regelmäßig überprüft und 
erforderlichenfalls aktualisiert werden. Auf 
Verlangen des Ausschusses sollten 
Änderungen an der Liste auch außerhalb 
der geplanten Überprüfungen jederzeit 
möglich sein.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Liste der kritischen Rohstoffe 
sollte alle strategischen Rohstoffe sowie 
alle anderen Rohstoffe enthalten, die für 
die gesamte Wirtschaft der Union von 
großer Bedeutung sind und bei denen ein 
hohes Risiko einer 
Versorgungsunterbrechung besteht. Um 
möglichen technologischen und 
wirtschaftlichen Veränderungen Rechnung 
zu tragen, sollte die Kommission in 
Fortführung der derzeitigen Praxis 
regelmäßig eine Bewertung auf der 
Grundlage von Daten über Produktion, 
Handel, Anwendungen, Recycling und 
Substitution für ein breites von Rohstoffen 
vornehmen, die die Entwicklung der 
wirtschaftlichen Bedeutung und des mit 

(5) Die Liste der kritischen Rohstoffe 
sollte alle strategischen Rohstoffe sowie 
alle anderen Rohstoffe enthalten, die für 
die gesamte Wirtschaft der Union von 
großer Bedeutung sind und bei denen ein 
hohes Risiko einer 
Versorgungsunterbrechung besteht. Um 
möglichen technologischen und 
wirtschaftlichen Veränderungen Rechnung 
zu tragen, sollte die Kommission in 
Fortführung der derzeitigen Praxis 
regelmäßig eine Bewertung auf der 
Grundlage von Daten über Produktion, 
Handel, Anwendungen, Recycling und 
Substitution für ein breites Spektrum von 
Rohstoffen vornehmen, um unter 
Berücksichtigung der Entwicklung der 
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diesen Rohstoffen verbundenen 
Versorgungsrisikos widerspiegeln. Die 
Liste der kritischen Rohstoffe sollte 
diejenigen Rohstoffe umfassen, die die 
Schwellenwerte sowohl für die 
wirtschaftliche Bedeutung als auch für das 
Versorgungsrisiko erreichen oder 
überschreiten, ohne dass die betreffenden 
Rohstoffe nach ihrer Kritikalität eingestuft 
werden. Diese Bewertung sollte auf dem 
Durchschnitt der neuesten verfügbaren 
Daten über einen Zeitraum von fünf Jahren 
beruhen. Die in dieser Verordnung 
festgelegten Maßnahmen in Bezug auf eine 
einzige Anlaufstelle für Genehmigung, 
Planung, Exploration, Überwachung, 
Kreislauffähigkeit und Nachhaltigkeit 
sollten für alle kritischen Rohstoffe gelten.

wirtschaftlichen Bedeutung dieser 
Rohstoffe und des mit ihnen verbundenen 
Versorgungsrisikos die Liste der kritischen 
Rohstoffe und die Liste der strategischen 
Rohstoffe zu aktualisieren. Die Liste der 
kritischen Rohstoffe sollte diejenigen 
Rohstoffe umfassen, die die 
Schwellenwerte sowohl für die 
wirtschaftliche Bedeutung als auch für das 
Versorgungsrisiko erreichen oder 
überschreiten, ohne dass die betreffenden 
Rohstoffe nach ihrer Kritikalität eingestuft 
werden. Diese Bewertung sollte auf dem 
Durchschnitt der neuesten verfügbaren 
Daten über einen Zeitraum von fünf Jahren 
beruhen. Die in dieser Verordnung 
festgelegten Maßnahmen in Bezug auf eine 
einzige Anlaufstelle für Genehmigung, 
Planung, Exploration, Überwachung, 
Kreislauffähigkeit, Zugang zu 
Finanzierung sowie administrativer 
Unterstützung und Nachhaltigkeit sollten 
für alle kritischen Rohstoffe gelten.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um die Kapazitäten der Union 
entlang der Wertschöpfungskette für 
strategische Rohstoffe zu stärken, sollten 
Benchmarks festgelegt werden, um die 
Anstrengungen zu lenken und die 
Fortschritte zu verfolgen. Ziel sollte es 
sein, die Kapazitäten für jeden 
strategischen Rohstoff auf jeder Stufe der 
Wertschöpfungskette zu erhöhen und 
gleichzeitig die allgemeinen 
Kapazitätsrichtwerte für die Gewinnung, 
die Verarbeitung und das Recycling 
strategischer Rohstoffe zu erreichen. 
Erstens sollte die Union ihre eigenen 
geologischen Ressourcen strategischer 
Rohstoffe stärker nutzen und Kapazitäten 
aufbauen, damit sie die Rohstoffe 

(6) Um die Kapazitäten der Union 
entlang der Wertschöpfungskette für 
strategische Rohstoffe zu stärken, sollten 
Benchmarks festgelegt werden, um die 
Anstrengungen zu lenken und die 
Fortschritte zu verfolgen. Ziel sollte es 
sein, die Kapazitäten für jeden 
strategischen Rohstoff auf jeder Stufe der 
Wertschöpfungskette zu erhöhen und 
gleichzeitig die allgemeinen 
Kapazitätsrichtwerte für die Gewinnung, 
die Verarbeitung und das Recycling 
strategischer Rohstoffe zu erreichen. 
Erstens sollte die Union ihre eigenen 
geologischen Ressourcen strategischer 
Rohstoffe stärker nutzen und Kapazitäten 
aufbauen, damit sie die Rohstoffe 
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gewinnen kann, die für die Produktion von 
mindestens 10 % des Verbrauchs der 
Union an strategischen Rohstoffen benötigt 
werden. Da die Gewinnungskapazität in 
hohem Maße von der Verfügbarkeit 
geologischer Ressourcen der Union 
abhängt, hängt die Erreichung dieses 
Richtwerts von dieser Verfügbarkeit ab. 
Zweitens sollte die Union ihre 
Verarbeitungskapazität entlang der 
Wertschöpfungskette erhöhen und in der 
Lage sein, mindestens 40 % ihres 
jährlichen Verbrauchs an strategischen 
Rohstoffen zu erzeugen, um eine 
vollständige Wertschöpfungskette 
aufzubauen und Engpässe auf 
Zwischenstufen zu vermeiden. Drittens 
wird erwartet, dass in den kommenden 
Jahrzehnten ein wachsender Anteil des 
Verbrauchs an strategischen Rohstoffen in 
der Union durch Sekundärrohstoffe 
gedeckt werden kann, was sowohl die 
Sicherheit als auch die Nachhaltigkeit der 
Rohstoffversorgung der Union verbessern 
würde. Daher sollte die Recyclingkapazität 
der Union in der Lage sein, mindestens 
15 % des jährlichen Verbrauchs 
strategischer Rohstoffe in der Union zu 
erzeugen. Diese Richtwerte beziehen sich 
auf den Zeithorizont 2030 im Einklang mit 
den Klima- und Energiezielen der Union 
gemäß der Verordnung (EU) 2021/1119 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates29 und den durch sie unterstützten 
Digitalzielen im Rahmen der digitalen 
Dekade30. Darüber hinaus werden 
hochwertige Arbeitsplätze, einschließlich 
Kompetenzentwicklung und 
Arbeitsplatzwechsel, den Risiken auf dem 
sektoralen Arbeitsmarkt entgegenwirken 
und dazu beitragen, die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU zu sichern.

gewinnen kann, die für die Produktion von 
mindestens 10 % des Verbrauchs der 
Union an strategischen Rohstoffen benötigt 
werden. Da die Gewinnungskapazität in 
hohem Maße von der Verfügbarkeit 
geologischer Ressourcen der Union 
abhängt, hängt die Erreichung dieses 
Richtwerts von dieser Verfügbarkeit ab, 
wobei Sekundärrohstoffe vorrangig 
behandelt werden sollten. Zweitens sollte 
die Union ihre Verarbeitungskapazität 
entlang der Wertschöpfungskette erhöhen 
und in der Lage sein, mindestens 40 % 
ihres jährlichen Verbrauchs an 
strategischen Rohstoffen zu erzeugen, um 
eine vollständige Wertschöpfungskette 
aufzubauen und Engpässe auf 
Zwischenstufen zu vermeiden. Drittens 
wird erwartet, dass in den kommenden 
Jahrzehnten ein wachsender Anteil des 
Verbrauchs an strategischen Rohstoffen in 
der Union durch Sekundärrohstoffe 
gedeckt werden kann, was sowohl die 
Sicherheit als auch die Nachhaltigkeit der 
Rohstoffversorgung der Union verbessern 
würde. Daher sollte die Recyclingkapazität 
der Union in der Lage sein, mindestens 
15 % des jährlichen Verbrauchs 
strategischer Rohstoffe in der Union zu 
erzeugen. Diese Richtwerte beziehen sich 
auf den Zeithorizont 2030 im Einklang mit 
den Klima- und Energiezielen der Union 
gemäß der Verordnung (EU) 2021/1119 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates29 und den durch sie unterstützten 
Digitalzielen im Rahmen der digitalen 
Dekade30. Darüber hinaus werden 
hochwertige Arbeitsplätze, einschließlich 
Kompetenzentwicklung und 
Arbeitsplatzwechsel, durch die die 
Entwicklung der lokalen Gemeinschaft 
unterstützt wird, den Risiken auf dem 
sektoralen Arbeitsmarkt entgegenwirken 
und dazu beitragen, die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU zu sichern.

__________________ __________________
29 Verordnung (EU) 2021/1119 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

29 Verordnung (EU) 2021/1119 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des 
Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 (ABl. L 243 vom 
9.7.2021, S. 1).

vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des 
Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und 
(EU) 2018/1999 (ABl. L 243 vom 
9.7.2021, S. 1).

30 Beschluss (EU) 2022/2481 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Dezember 2022 über das 
Politikprogramm für die digitale Dekade 
2030 (ABl. L 323 vom 19.12.2022, S. 4).

30 Beschluss (EU) 2022/2481 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Dezember 2022 über die 
Aufstellung des Politikprogramms 2030 
für die digitale Dekade (ABl. L 323 vom 
19.12.2022, S. 4–26).

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Bei einigen Rohstoffen ist die 
Union bei der Versorgung fast vollständig 
von einem einzigen Land abhängig. Solche 
Abhängigkeiten bergen ein hohes Risiko 
von Versorgungsunterbrechungen. Um ein 
solches potenzielles Risiko zu begrenzen 
und die wirtschaftliche 
Widerstandsfähigkeit der Union zu 
erhöhen, sollten Anstrengungen 
unternommen werden, um sicherzustellen, 
dass sie bis 2030 nicht mehr als 65 % ihrer 
Versorgung mit strategischen Rohstoffen, 
unverarbeiteten Rohstoffen und in jeder 
Phase der Verarbeitung, von einem 
einzigen Drittland abhängig macht, wobei 
jedoch Ländern, mit denen die Union 
strategische Partnerschaften eingegangen 
ist, besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden sollte, was zu größeren 
Versorgungssicherheiten führt.

(7) Bei einigen Rohstoffen ist die 
Union bei der Versorgung fast vollständig 
von einem einzigen Land abhängig. Solche 
Abhängigkeiten bergen ein hohes Risiko 
von Versorgungsunterbrechungen, 
Sicherheitsrisiken und Anfälligkeiten. Um 
ein solches potenzielles Risiko zu 
begrenzen und die wirtschaftliche 
Widerstandsfähigkeit der Union zu 
erhöhen, sollten Anstrengungen 
unternommen werden, um sicherzustellen, 
dass sie bis 2030 nicht mehr als 65 % ihrer 
Versorgung mit strategischen oder 
kritischen Rohstoffen, und zwar 
unverarbeiteten Rohstoffen und in jeder 
Phase der Verarbeitung, von einem 
einzigen Drittland abhängig macht, wobei 
jedoch dem Abhängigkeitsgrad von der 
entsprechenden Wertschöpfungskette 
weltweit sowie Kandidatenländern, 
Nachbarländern und anderen Ländern 
und Regionen, mit denen die Union 
strategische Partnerschaften für Rohstoffe 
eingegangen ist, besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, 
was zu größeren Versorgungssicherheiten 
führt.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Kapazitäten in der Union 
aufzubauen, sollte die Kommission mit 
Unterstützung des Ausschusses 
strategische Projekte in der Union 
ermitteln, die beabsichtigen, in der 
Gewinnung, der Verarbeitung oder dem 
Recycling strategischer Rohstoffe tätig zu 
werden. Eine wirksame Unterstützung 
strategischer Projekte hat das Potenzial, 
den Zugang zu Rohstoffen für 
nachgelagerte Sektoren zu verbessern, 
wirtschaftliche Chancen entlang der 
Wertschöpfungskette, auch für KMU, zu 
schaffen und zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen beizutragen. Um die 
Entwicklung strategischer Projekte in der 
gesamten Union sicherzustellen, sollten 
solche Projekte daher von gestrafften und 
vorhersehbaren Genehmigungsverfahren 
und Unterstützung beim Zugang zu 
Finanzmitteln profitieren. Um die 
Unterstützung gezielt auszurichten und 
ihren Mehrwert sicherzustellen, sollten 
Projekte vor der Gewährung einer solchen 
Unterstützung anhand einer Reihe von 
Kriterien bewertet werden. Strategische 
Projekte in der Union sollten die 
Versorgungssicherheit der Union für 
strategische Rohstoffe stärken, eine 
ausreichende technische Durchführbarkeit 
aufweisen und auf ökologisch und sozial 
nachhaltige Weise durchgeführt werden. 
Sie sollten auch grenzüberschreitende 
Vorteile bieten, die über den betreffenden 
Mitgliedstaat hinausgehen. Bewertet die 
Kommission diese Kriterien als erfüllt, 
sollte sie die Anerkennung als strategisches 
Projekt in einem Beschluss veröffentlichen. 
Da eine rasche Anerkennung von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 

(9) Um Kapazitäten in der Union 
aufzubauen, sollte die Kommission mit 
Unterstützung des Ausschusses 
strategische Projekte in der Union 
ermitteln, die beabsichtigen, in der 
Gewinnung, der Verarbeitung oder dem 
Recycling strategischer Rohstoffe tätig zu 
werden. Eine wirksame Unterstützung 
strategischer Projekte hat das Potenzial, 
den Zugang zu Rohstoffen für 
nachgelagerte Sektoren zu verbessern, 
wirtschaftliche Chancen entlang der 
Wertschöpfungskette, auch für KMU sowie 
für regionale und lokale Gemeinschaften, 
zu schaffen und zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen beizutragen. Um die 
Entwicklung strategischer Projekte in der 
gesamten Union sicherzustellen, sollten 
solche Projekte daher von effizienteren 
und transparenteren, gestrafften und 
vorhersehbaren Genehmigungsverfahren 
profitieren, ohne dass ökologische oder 
soziale Anforderungen vernachlässigt 
werden, sowie von Unterstützung bei der 
Sicherung der Finanzierung und beim 
Zugang zu Finanzmitteln, wobei sich diese 
Maßnahme, wenn sie sich als erfolgreich 
erweisen sollte, als Vorbild für die 
Genehmigungsverfahren und den Zugang 
zu Finanzmitteln für kritische oder 
andere Rohstoffe erweisen könnte. Um 
die Unterstützung gezielt auszurichten und 
ihren Mehrwert sicherzustellen, sollten 
Projekte vor der Gewährung einer solchen 
Unterstützung anhand einer Reihe von 
Kriterien bewertet werden. Strategische 
Projekte in der Union sollten die 
Versorgungssicherheit der Union für 
strategische Rohstoffe stärken, eine 
ausreichende technische Durchführbarkeit 
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Versorgungssicherheit der Union wirksam 
zu unterstützen, sollte das 
Bewertungsverfahren einfach und nicht 
übermäßig aufwendig sein.

aufweisen und auf ökologisch und sozial 
nachhaltige Weise durchgeführt werden. 
Sie sollten auch grenzüberschreitende 
Vorteile bieten, die über den betreffenden 
Mitgliedstaat hinausgehen. Bewertet die 
Kommission diese Kriterien als erfüllt, 
sollte sie die Anerkennung als strategisches 
Projekt in einem Beschluss veröffentlichen. 
Da eine rasche Anerkennung von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Versorgungssicherheit der Union wirksam 
zu unterstützen, sollte das 
Bewertungsverfahren einfach und nicht 
übermäßig aufwendig sein.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um die Versorgung der Union mit 
strategischen Rohstoffen zu diversifizieren, 
sollte die Kommission mit Unterstützung 
des Ausschusses strategische Projekte in 
Drittländern ermitteln, die beabsichtigen, 
in der Gewinnung, der Verarbeitung oder 
dem Recycling strategischer Rohstoffe 
tätig zu werden. Um sicherzustellen, dass 
solche strategischen Projekte wirksam 
umgesetzt werden, sollten sie von einem 
verbesserten Zugang zu Finanzmitteln 
profitieren. Um ihren Mehrwert zu 
gewährleisten, sollten die Projekte anhand 
einer Reihe von Kriterien bewertet werden. 
Wie Projekte in der Union sollten auch 
strategische Projekte in Drittländern die 
Versorgungssicherheit der Union für 
strategische Rohstoffe stärken, eine 
ausreichende technische Durchführbarkeit 
aufweisen und nachhaltig umgesetzt 
werden. Bei Projekten in Schwellen- und 
Entwicklungsländern sollte das Projekt für 
die Union und das betreffende Drittland 
von beiderseitigem Nutzen sein und einen 
Mehrwert in diesem Land erbringen, wobei 
auch seine Kohärenz mit der gemeinsamen 

(10) Um die Versorgung der Union mit 
strategischen Rohstoffen zu diversifizieren, 
sollte die Kommission mit Unterstützung 
des Ausschusses strategische Projekte in 
Kandidaten-, Nachbar- und Drittländern 
ermitteln, die beabsichtigen, in der 
Gewinnung, der Verarbeitung oder dem 
Recycling strategischer Rohstoffe tätig zu 
werden. Um sicherzustellen, dass solche 
strategischen Projekte wirksam umgesetzt 
werden, sollten sie von einem verbesserten 
Zugang zu Finanzmitteln profitieren. Um 
ihren Mehrwert zu gewährleisten, 
einschließlich für Drittländer, in denen 
sie angesiedelt sind, sollten die Projekte 
anhand einer Reihe von Kriterien bewertet 
werden. Wie Projekte in der Union sollten 
auch strategische Projekte in Drittländern 
und insbesondere in Kandidaten- und 
Nachbarländern zur Stärkung der 
Versorgungssicherheit der Union für 
strategische Rohstoffe beitragen, eine 
ausreichende technische Durchführbarkeit 
aufweisen und nachhaltig so umgesetzt 
werden, dass sie zur Entwicklung 
regionaler und lokaler Gemeinschaften 
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Handelspolitik der Union zu 
berücksichtigen ist. Ein solcher Wert kann 
aus dem Beitrag des Projekts zu mehr als 
einer Stufe der Wertschöpfungskette sowie 
aus der Schaffung eines umfassenderen 
wirtschaftlichen und sozialen Nutzens 
durch das Projekt, einschließlich der 
Schaffung von Arbeitsplätzen im Einklang 
mit internationalen Standards, abgeleitet 
werden. Bewertet die Kommission diese 
Kriterien als erfüllt, sollte sie die 
Anerkennung als strategisches Projekt in 
einem Beschluss veröffentlichen.

beitragen. Bei Projekten in Schwellen- und 
Entwicklungsländern sollte das Projekt für 
die Union und das betreffende Drittland 
von beiderseitigem Nutzen sein. Falls 
erforderlich unterstützt die EU 
Kandidaten-, Nachbar- und Drittländer 
bei der Verstärkung ihres Rechtsrahmens, 
ihrer Fähigkeit zur verantwortungsvollen 
Verwaltung und Transparenz im 
Rohstoffsektor mit dem Ziel, die 
Rohstoffpartnerschaft zu einem Gewinn 
für alle Beteiligten, auch für die lokale 
Bevölkerung, zu machen. Ein Projekt 
sollte einen Mehrwert in diesem Land 
erbringen, wobei auch seine Kohärenz mit 
den in den EU-Verträgen verankerten 
Grundsätzen, der gemeinsamen 
Handelspolitik und den strategischen 
Prioritäten der Union zu berücksichtigen 
sind. Ein solcher Wert kann aus dem 
Beitrag des Projekts zu mehr als einer 
Stufe der Rohstoffwertschöpfungskette 
sowie aus der Schaffung eines 
umfassenderen wirtschaftlichen und 
sozialen Nutzens durch das Projekt, 
einschließlich der Schaffung von 
Arbeitsplätzen im Einklang mit 
internationalen Standards, abgeleitet 
werden. Bewertet die Kommission diese 
Kriterien als erfüllt, sollte sie die 
Anerkennung als strategisches Projekt in 
einem Beschluss veröffentlichen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um die Nachhaltigkeit einer 
erhöhten Rohstoffproduktion zu 
gewährleisten, sollten neue 
Rohstoffprojekte nachhaltig durchgeführt 
werden. Zu diesem Zweck sollten die im 
Rahmen dieser Verordnung geförderten 
strategischen Projekte unter 
Berücksichtigung internationaler 

(11) Um die Nachhaltigkeit einer 
erhöhten Rohstoffproduktion zu 
gewährleisten, sollten neue 
Rohstoffprojekte nachhaltig durchgeführt 
werden. Zu diesem Zweck sollten die im 
Rahmen dieser Verordnung geförderten 
strategischen Projekte , die den sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen 
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Instrumente bewertet werden, die alle 
Aspekte der Nachhaltigkeit abdecken, die 
in den EU-Grundsätzen für nachhaltige 
Rohstoffe31 hervorgehoben werden, 
einschließlich der Gewährleistung des 
Umweltschutzes, sozial verantwortlicher 
Verfahren, einschließlich der Achtung der 
Menschenrechte wie der Rechte der Frau, 
und transparenter Geschäftspraktiken. Die 
Projekte sollten auch ein Engagement nach 
Treu und Glauben sowie umfassende und 
sinnvolle Konsultationen mit lokalen 
Gemeinschaften, auch mit indigenen 
Völkern, gewährleisten. Um Projektträgern 
eine klare und effiziente Art und Weise zur 
Einhaltung dieses Kriteriums zu bieten, 
sollte die Einhaltung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union, 
internationaler Normen, Leitlinien und 
Grundsätze oder die Teilnahme an einem 
nach dieser Verordnung anerkannten 
Zertifizierungssystem als ausreichend 
angesehen werden.

Zusammenhalt fördern – auch durch 
Schaffung von Arbeitsplätzen für 
unterrepräsentierte und sozial 
benachteiligte Gruppen – unter 
Berücksichtigung internationaler 
Instrumente bewertet werden, die alle 
Aspekte der Nachhaltigkeit abdecken, die 
in den EU-Grundsätzen für nachhaltige 
Rohstoffe31 hervorgehoben werden, 
einschließlich der Gewährleistung des 
Umweltschutzes und des Schutzes der 
Meeres- und Küstenumwelt, sozial 
verantwortlicher Verfahren, einschließlich 
der Achtung der Menschenrechte wie der 
Rechte der Frau und des Kindes, und 
transparenter Geschäftspraktiken. Neben 
der Voraussetzung, dass diese 
Vorschriften im Einklang mit den 
internationalen Menschenrechtsnormen, 
dem internationalen Umweltrecht und 
den Grundsätzen der Sorgfaltspflicht 
bewertet werden, sollten die Projekte 
ferner ein Engagement nach Treu und 
Glauben sowie umfassende und sinnvolle 
Konsultationen mit regionalen und lokalen 
Gemeinschaften, auch mit indigenen 
Völkern, gewährleisten. Um Projektträgern 
eine klare und effiziente Art und Weise zur 
Einhaltung dieses Kriteriums zu bieten, 
sollte die Einhaltung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union, 
internationaler Normen, Leitlinien und 
Grundsätze oder die Teilnahme an einem 
nach dieser Verordnung anerkannten 
Zertifizierungssystem als ausreichend 
angesehen werden.

__________________ __________________
31 Europäische Kommission, 
Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, 
Unternehmertum und KMU, EU-
Grundsätze für nachhaltige Rohstoffe, Amt 
für Veröffentlichungen, 2021, 
https://data.europa.eu/doi/10.2873/27875

31 Europäische Kommission, 
Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, 
Unternehmertum und KMU, EU-
Grundsätze für nachhaltige Rohstoffe, Amt 
für Veröffentlichungen, 2021, 
https://data.europa.eu/doi/10.2873/27875

Änderungsantrag 11
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Nachhaltige und 
umweltverträgliche Gewinnungsprojekte, 
die innovative Verfahren umfassen und 
bei denen die mineralogische und 
metallurgische Verarbeitung in der Nähe 
der Abbaustätten durchgeführt wird, 
können gemäß der Mitteilung der 
Kommission über IPCEI1a als wichtige 
Vorhaben von gemeinsamem 
europäischem Interesse angesehen 
werden. Diese Projekte sollten wesentlich 
zum Wirtschaftswachstum, zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen und dem grünen und 
digitalen Wandel beitragen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und 
Wirtschaft der Union verstärken. Damit 
diese Projekte mit den europäischen 
Werten und Zielen übereinstimmen, 
sollten sie außerdem durch ein 
unermüdliches Engagement für 
Transparenz, regionale Entwicklung, 
Bildung und gesellschaftliches 
Engagement gekennzeichnet sein, und der 
Einsatz fossiler Brennstoffe im Rahmen 
dieser Projekte sollte durch den Einsatz 
erneuerbarer Energiequellen vermieden, 
der Abfall verringert und nachhaltige 
Wassernutzungsverfahren sollten 
angewendet werden.
_________________
1a Mitteilung der Kommission über 
Kriterien für die Würdigung der 
Vereinbarkeit von staatlichen Beihilfen 
zur Förderung wichtiger Vorhaben von 
gemeinsamem europäischem Interesse mit 
dem Binnenmarkt (ABl. C 528 vom 
30.12.2021, S. 10–18)

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Jeder Projektträger eines 
strategischen Rohstoffprojekts sollte bei 
der Kommission die Anerkennung seines 
Projekts als strategisches Projekt 
beantragen können. Der Antrag sollte 
mehrere Unterlagen und Nachweise im 
Zusammenhang mit den Kriterien 
enthalten. Um die soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Tragfähigkeit, die 
Durchführbarkeit des Projekts und das 
Vertrauensniveau in die Schätzungen 
besser bewerten zu können, sollte der 
Projektträger auch eine Klassifizierung des 
Projekts gemäß der Rahmenklassifikation 
der Vereinten Nationen für Ressourcen 
vorlegen, und um eine objektive 
Validierung zu ermöglichen, sollte er diese 
Klassifikation mit einschlägigen 
Nachweisen untermauern. Außerdem sollte 
einem Antrag ein Zeitplan für das Projekt 
beigefügt werden, um abschätzen zu 
können, wann das Projekt zu den 
Richtwerten für die Inlandskapazität oder 
die Diversifizierung beitragen könnte. Da 
die öffentliche Akzeptanz von 
Bergbauprojekten für ihre wirksame 
Umsetzung von entscheidender Bedeutung 
ist, sollte der Projektträger auch einen Plan 
vorlegen, der Maßnahmen zur Förderung 
der öffentlichen Akzeptanz enthält. 
Besondere Aufmerksamkeit sollte den 
Sozialpartnern, der Zivilgesellschaft und 
anderen Aufsichtsakteuren gelten. Der 
Projektträger sollte auch einen 
Wirtschaftsplan vorlegen, der 
Informationen über die finanzielle 
Tragfähigkeit des Projekts und einen 
Überblick über bereits abgeschlossene 
Finanzierungs- und 
Abnahmevereinbarungen sowie 
Schätzungen zur potenziellen Schaffung 
von Arbeitsplätzen und zum Bedarf des 
Projekts an qualifizierten Arbeitskräften, 
einschließlich Neuqualifizierung und 
berufliche Weiterbildung, enthält.

(12) Jeder Projektträger eines 
strategischen Rohstoffprojekts sollte bei 
der Kommission die Anerkennung seines 
Projekts als strategisches Projekt 
beantragen können. Der Antrag sollte 
einschlägige Unterlagen und Nachweise 
im Zusammenhang mit den Kriterien 
enthalten. Um die soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Tragfähigkeit, die 
Durchführbarkeit des Projekts und das 
Vertrauensniveau in die Schätzungen 
besser bewerten zu können, sollte der 
Projektträger auch eine Klassifizierung des 
Projekts gemäß der Rahmenklassifikation 
der Vereinten Nationen für Ressourcen 
vorlegen, und um eine objektive 
Validierung zu ermöglichen, sollte er diese 
Klassifikation mit einschlägigen 
Nachweisen untermauern. Außerdem sollte 
einem Antrag ein Zeitplan für das Projekt 
beigefügt werden, um abschätzen zu 
können, wann das Projekt zu den 
Richtwerten für die Inlandskapazität oder 
die Diversifizierung beitragen könnte. Da 
die öffentliche Akzeptanz von 
Bergbauprojekten für ihre wirksame 
Umsetzung von entscheidender Bedeutung 
ist, sollte der Projektträger auch einen Plan 
vorlegen, der Maßnahmen zur 
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
öffentlichen Beteiligung, Konsultation, 
Akzeptanz und Kontrolle enthält. Dies gilt 
auch für Projekte in Kandidaten-, 
Nachbar- und Drittländern. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte den Sozialpartnern, 
der Zivilgesellschaft, anderen 
Aufsichtsakteuren sowie lokalen und 
regionalen Behörden gelten. Der 
Projektträger sollte auch einen 
Wirtschaftsplan vorlegen, der 
Informationen über die finanzielle 
Tragfähigkeit des Projekts und einen 
Überblick über bereits abgeschlossene 
Finanzierungs- und 
Abnahmevereinbarungen sowie 
Schätzungen zur potenziellen Schaffung 
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von Arbeitsplätzen und zum Bedarf des 
Projekts an qualifizierten Arbeitskräften, 
einschließlich Neuqualifizierung und 
berufliche Weiterbildung, sowie geplante 
Initiativen zur Verbesserung der 
Beteiligung von Frauen sowie der 
allgemeinen Arbeitsbedingungen enthält.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Rohstoffe, die nicht als kritische 
oder strategische Rohstoffe gelten, 
können dennoch für die Mitgliedstaaten 
und ihre Industrien und Sektoren, die von 
dieser Verordnung nicht abgedeckt 
werden, von wesentlicher Bedeutung sein.

Begründung

Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, dass diese Verordnung nicht widersprüchlich 
ausgelegt wird. Es muss sichergestellt werden, dass diese Verordnung die Verfügbarkeit von 
Rohstoffen, die zum Beispiel für die Landwirtschaft und das Baugewerbe benötigt werden, 
nicht beeinträchtigt.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um die Komplexität zu verringern 
und die Effizienz und Transparenz des 
Genehmigungsverfahrens zu erhöhen, 
sollten Projektträger von Projekten für 
kritische Rohstoffe in der Lage sein, mit 
einer einzigen nationalen Behörde zu 
interagieren, die für die Vereinfachung und 
Koordinierung des gesamten 
Genehmigungsverfahrens zuständig ist, 
und im Falle strategischer Projekte 

(20) Um die Komplexität zu verringern 
und die Effizienz und Transparenz des 
Genehmigungsverfahrens zu erhöhen, 
sollten Projektträger von Projekten für 
kritische Rohstoffe mit einer einzigen 
nationalen Behörde interagieren können, 
die für die Vereinfachung und 
Koordinierung des gesamten 
Genehmigungsverfahrens zuständig ist und 
im Falle strategischer Projekte innerhalb 
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innerhalb der geltenden Frist eine 
umfassende Entscheidung treffen. Zu 
diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
eine einzige zuständige nationale Behörde 
benennen. Wenn dies angesichts der 
internen Organisation eines Mitgliedstaats 
erforderlich ist, sollten die Aufgaben der 
zuständigen nationalen Behörde unter 
denselben Bedingungen einer anderen 
Behörde übertragen werden können. Um 
die wirksame Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben zu gewährleisten, sollten die 
Mitgliedstaaten ihrer zuständigen 
nationalen Behörde oder jeder in ihrem 
Namen handelnden Behörde ausreichend 
Personal und Ressourcen zur Verfügung 
stellen.

der geltenden Frist eine umfassende 
Entscheidung trifft. Zu diesem Zweck 
sollten die Mitgliedstaaten eine einzige 
zuständige nationale Behörde benennen, 
die regelmäßig mit den anderen 
zuständigen regionalen Behörden 
Konsultationen durchführt. Wenn dies 
angesichts der internen Organisation eines 
Mitgliedstaats erforderlich ist, sollten die 
Aufgaben der zuständigen nationalen 
Behörde unter denselben Bedingungen 
einer anderen Behörde übertragen werden 
können. Diese Bestimmung betrifft nicht 
die Organisation der Ministerien, 
einschließlich ihrer 
Entscheidungsverfahren. Um die 
wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
zu gewährleisten, sollten die 
Mitgliedstaaten ihrer zuständigen 
nationalen Behörde oder jeder in ihrem 
Namen handelnden Behörde ausreichend 
Personal und Ressourcen zur Verfügung 
stellen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Um Klarheit über den 
Genehmigungsstatus strategischer Projekte 
zu schaffen und die Wirksamkeit von 
möglichen missbräuchlichen 
Rechtsstreitigkeiten zu begrenzen, ohne 
eine wirksame gerichtliche Überprüfung zu 
untergraben, sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem 
Genehmigungsverfahren für strategische 
Projekte rechtzeitig beigelegt werden. Zu 
diesem Zweck sollten die zuständigen 
nationalen Behörden sicherstellen, dass 
Antragsteller und Projektträger Zugang zu 
einem einfachen Streitbeilegungsverfahren 
haben und dass strategische Projekte in 
allen Gerichts- und 
Streitbeilegungsverfahren im 

(21) Um Klarheit über den 
Genehmigungsstatus strategischer Projekte 
zu schaffen und die Wirksamkeit von 
möglichen missbräuchlichen 
Rechtsstreitigkeiten zu begrenzen, ohne 
eine wirksame gerichtliche Überprüfung zu 
untergraben, sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem 
Genehmigungsverfahren für strategische 
Projekte rechtzeitig beigelegt werden. Zu 
diesem Zweck sollten die zuständigen 
nationalen Behörden sicherstellen, dass 
Antragsteller und Projektträger Zugang zu 
einem einfachen Streitbeilegungsverfahren 
haben und dass strategische Projekte in 
allen Gerichts- und 
Streitbeilegungsverfahren im 
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Zusammenhang mit den Projekten 
dringend behandelt werden.

Zusammenhang mit den Projekten 
dringend behandelt werden. Darüber 
hinaus sollte diese Verordnung zum 
Austausch von bewährten Verfahren zur 
Streitbeilegung beitragen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Landnutzungskonflikte können 
Hindernisse für die Entwicklung von 
Projekten für kritische Rohstoffe schaffen. 
Gut konzipierte Pläne, einschließlich 
Raumordnungs- und 
Flächenwidmungsplänen, die dem 
Potenzial für die Durchführung von 
Projekten für kritische Rohstoffe Rechnung 
tragen und deren potenzielle 
Umweltauswirkungen bewertet werden, 
können dazu beitragen, ein Gleichgewicht 
zwischen öffentlichen Gütern und 
Interessen herzustellen, das Konfliktrisiko 
zu verringern und die nachhaltige 
Entwicklung von Rohstoffprojekten in der 
Union zu beschleunigen. Die zuständigen 
nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden sollten daher bei der 
Ausarbeitung einschlägiger Pläne die 
Aufnahme von Bestimmungen für 
Rohstoffprojekte in Erwägung ziehen.

(25) Landnutzungskonflikte können 
Hindernisse für die Entwicklung von 
Projekten für kritische Rohstoffe schaffen. 
Gut konzipierte Pläne, die auf einer engen 
Zusammenarbeit der Behörden auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
beruhen, einschließlich Raumordnungs- 
und Flächenwidmungsplänen, die dem 
Potenzial für die Durchführung von 
Projekten für kritische Rohstoffe Rechnung 
tragen und deren potenzielle ökologische, 
kulturelle und soziale Auswirkungen , 
einschließlich der Auswirkungen auf die 
Nahrungsmittelerzeugung, bewertet 
werden, können dazu beitragen, ein 
Gleichgewicht zwischen öffentlichen 
Gütern und Interessen herzustellen, das 
Konfliktrisiko zu verringern und die 
nachhaltige Entwicklung von 
Rohstoffprojekten in der Union und in 
Kandidaten-, Nachbar- und Drittländern 
zu beschleunigen. Die zuständigen 
nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden sollten daher bei der 
Ausarbeitung einschlägiger Pläne die 
Aufnahme von Bestimmungen für 
Rohstoffprojekte in Erwägung ziehen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Vor dem Hintergrund der 
Anerkennung der wesentlichen Rolle der 
lokalen und regionalen Behörden bei der 
Mehrebenen-Governance ist die aktive 
Einbeziehung dieser Behörden für die 
Förderung der regionalen Entwicklung 
bei Projekten im Zusammenhang mit 
kritischen und strategischen Rohstoffen 
unerlässlich. Durch das einzigartige 
Know-how dieser Behörden und ihre 
Nähe zu den Projekten wird eine 
wirksame Beschlussfassung sichergestellt 
und die lokale Beteiligung gefördert und 
es werden nachhaltige, auf regionale 
Besonderheiten zugeschnittene Verfahren 
vorangebracht, wodurch der Erfolg und 
die positiven Auswirkungen dieser 
Initiativen letztendlich verstärkt werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25b) Es ist von wesentlicher Bedeutung, 
die Bergbau-, Recycling- und 
Verarbeitungsprojekte an die spezifischen 
Bedingungen dieser Regionen anzupassen 
und dabei die speziellen Bedürfnisse und 
Umstände der Regionen in äußerster 
Randlange anzuerkennen. Durch solche 
Überlegungen werden die nachhaltige 
Entwicklung gefördert, lokale Ökosysteme 
erhalten, kulturelle Nuancen bewahrt und 
die potenziellen Vorteile für diese 
Regionen optimiert; sie stehen damit in 
Einklang mit dem Engagement der Union 
für einen gerechten, inklusiven 
Fortschritt in allen Gebieten der Union.

Änderungsantrag 19
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25c) Es ist von wesentlicher Bedeutung, 
das Potenzial anzuerkennen, dass die 
Bergbau-, Verarbeitungs- und 
Recyclingprojekte in Bezug auf die 
Erhaltung und Erhöhung der Werte in 
den Regionen, bei der Verbesserung der 
lokalen Kompetenzen und der 
Bekämpfung der Abwanderung haben, 
denn sie können als wegweisende 
Wirtschaftstreiber dienen, durch die 
Erwerbsmöglichkeiten geschaffen, lokale 
Kapazitäten erweitert und der Zuzug von 
Bevölkerungsgruppen unterstützt und 
dadurch die regionale Entwicklung und 
eine langfristige Nachhaltigkeit gefördert 
werden.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Innerhalb der Union begegnen 
Projekte im Zusammenhang mit kritischen 
Rohstoffen häufig Schwierigkeiten beim 
Zugang zu Finanzmitteln. Die Märkte für 
kritische Rohstoffe sind häufig durch hohe 
Preisschwankungen, lange Vorlaufzeiten, 
hohe Konzentration und 
Undurchsichtigkeit gekennzeichnet. 
Darüber hinaus erfordert die Finanzierung 
des Sektors ein hohes Maß an Fachwissen, 
das bei den Finanzinstituten häufig nicht 
vorhanden ist. Um diese Faktoren zu 
überwinden und zu einer stabilen und 
zuverlässigen Versorgung mit strategischen 
Rohstoffen beizutragen, sollten die 
Mitgliedstaaten und die Kommission beim 
Zugang zu Finanzmitteln und 
administrativer Unterstützung behilflich 

(26) Innerhalb der Union begegnen 
Projekte im Zusammenhang mit kritischen 
Rohstoffen häufig Schwierigkeiten beim 
Zugang zu Finanzmitteln. Die Märkte für 
kritische Rohstoffe sind häufig durch hohe 
Preisschwankungen, lange Vorlaufzeiten, 
hohe Konzentration und 
Undurchsichtigkeit gekennzeichnet. 
Darüber hinaus erfordert die Finanzierung 
des Sektors ein hohes Maß an Fachwissen, 
das bei den Finanzinstituten häufig nicht 
vorhanden ist. Um diese Faktoren zu 
überwinden und zu einer stabilen und 
zuverlässigen Versorgung mit strategischen 
Rohstoffen beizutragen, sollten die 
Maßnahmen betreffende Hindernisse 
überwunden und die Mitgliedstaaten und 
die Kommission beim Zugang zu 
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sein. Finanzmitteln und administrativer 
Unterstützung behilflich sein. 

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27a) Um zu verhindern, dass sich die 
Lieferkettenprobleme, die eine Folge der 
COVID-19-Pandemie und der durch die 
Invasion Russlands in der Ukraine 
ausgelösten Energiekrise waren, 
wiederholen, benötigt die Europäische 
Union geeignete Arbeitskräfte und muss 
demzufolge ihre Finanzinstrumente 
einsetzen, wie etwa den Europäischer 
Sozialfonds Plus (ESF+), den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) und den 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang (JTM), um Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu fördern, 
damit Arbeitskräfte entlang der gesamten 
Rohstoffwertschöpfungskette umgeschult 
werden können.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Um die Grenzen der derzeit oft 
fragmentierten öffentlichen und privaten 
Investitionsanstrengungen zu überwinden, 
die Integration zu erleichtern und die 
Kapitalrendite zu erhöhen, sollten die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
Förderbanken die bestehenden 
Finanzierungsprogramme auf Unionsebene 
und auf nationaler Ebene besser 
koordinieren und Synergien schaffen sowie 

(28) Um die Grenzen der derzeit oft 
fragmentierten öffentlichen und privaten 
Investitionsanstrengungen zu überwinden, 
die Integration zu erleichtern und die 
Kapitalrendite zu erhöhen, sollten die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
Förderbanken die bestehenden 
Finanzierungsprogramme auf Unionsebene 
und auf nationaler Ebene besser 
koordinieren und Synergien schaffen sowie 
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für eine bessere Koordinierung und 
Zusammenarbeit mit der Industrie und 
wichtigen Akteuren des Privatsektors 
sorgen. Zu diesem Zweck sollte eine 
spezielle Untergruppe des Ausschusses 
eingerichtet werden, der Sachverständige 
aus den Mitgliedstaaten und der 
Kommission sowie einschlägige 
öffentliche Finanzinstitute angehören. 
Diese Untergruppe sollte den individuellen 
Finanzierungsbedarf strategischer Projekte 
und deren bestehende 
Finanzierungsmöglichkeiten erörtern, um 
den Projektträgern einen Vorschlag dazu 
zu unterbreiten, wie sie am besten auf 
bestehende Finanzierungsmöglichkeiten 
zugreifen können. Bei der Erörterung und 
Abgabe von Empfehlungen für die 
Finanzierung strategischer Projekte in 
Drittländern sollte der Ausschuss 
insbesondere die Strategie „Global 
Gateway“42 berücksichtigen.

für eine bessere Koordinierung und 
Zusammenarbeit mit der Industrie und 
wichtigen Akteuren des Privatsektors 
sorgen. Zu diesem Zweck sollte eine 
spezielle Untergruppe des Ausschusses 
eingerichtet werden, der Sachverständige 
aus den Mitgliedstaaten und der 
Kommission sowie einschlägige 
öffentliche Finanzinstitute angehören. 
Diese Untergruppe sollte den individuellen 
Finanzierungsbedarf strategischer Projekte 
und deren bestehende 
Finanzierungsmöglichkeiten erörtern, um 
den Projektträgern einen Vorschlag dazu 
zu unterbreiten, wie sie am besten auf 
bestehende Finanzierungsmöglichkeiten 
zugreifen können. Bei der Erörterung der 
Finanzierung strategischer Projekte in 
Kandidaten-, Nachbar- und Drittländern 
und der Abgabe von Empfehlungen für 
diese Finanzierung sollte der Ausschuss 
insbesondere die Strategie „Global 
Gateway“42 sowie strategische 
Partnerschaften und Beitrittsabkommen 
berücksichtigen.

__________________ __________________
42 Gemeinsame Mitteilung der 
Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank – Global 
Gateway (JOIN(2021) 30 final).

42 Gemeinsame Mitteilung der 
Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank – Global 
Gateway (JOIN(2021) 30 final).

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Private Investitionen von 
Unternehmen, Finanzinvestoren und 
Abnehmern sind von entscheidender 
Bedeutung. Reichen private Investitionen 
allein nicht aus, kann die wirksame 
Umsetzung von Projekten entlang der 

(29) Private Investitionen von 
Unternehmen, Finanzinvestoren und 
Abnehmern sind von entscheidender 
Bedeutung. Reichen private Investitionen 
allein nicht aus, kann die wirksame 
Umsetzung von Projekten entlang der 
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Wertschöpfungskette für kritische 
Rohstoffe eine öffentliche Unterstützung 
erfordern, z. B. in Form von Garantien, 
Darlehen oder Eigenkapital- und Quasi-
Eigenkapitalinvestitionen. Diese 
öffentliche Unterstützung kann eine 
staatliche Beihilfe darstellen. Die Beihilfe 
muss einen Anreizeffekt haben sowie 
erforderlich, geeignet und angemessen 
sein. Die bestehenden Leitlinien für 
staatliche Beihilfen, die kürzlich im 
Einklang mit den Zielen des grünen und 
des digitalen Wandels einer eingehenden 
Überarbeitung unterzogen wurden, bieten 
unter bestimmten Voraussetzungen 
zahlreiche Möglichkeiten zur Förderung 
von Investitionen entlang der 
Wertschöpfungskette für kritische 
Rohstoffe.

Wertschöpfungskette für kritische 
Rohstoffe eine öffentliche Unterstützung 
erfordern, z. B. in Form von Garantien, 
Darlehen oder Eigenkapital- und Quasi-
Eigenkapitalinvestitionen. Diese 
öffentliche Unterstützung kann eine 
staatliche Beihilfe darstellen. Die Beihilfe 
muss einen Anreizeffekt haben sowie 
erforderlich, geeignet und angemessen 
sein. Die bestehenden Leitlinien für 
staatliche Beihilfen, die kürzlich im 
Einklang mit den Zielen des grünen und 
des digitalen Wandels einer eingehenden 
Überarbeitung unterzogen wurden, bieten 
unter bestimmten Voraussetzungen 
zahlreiche Möglichkeiten zur Förderung 
von Investitionen entlang der 
Wertschöpfungskette für kritische 
Rohstoffe. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten klarstellen, wie die 
Regeln für staatliche Beihilfen 
angewendet werden können. Darüber 
hinaus sollten sie 
Finanzierungsmechanismen einführen, 
mit denen bestehende und neue 
Industriekapazitäten entlang der 
Wertschöpfungskette für kritische 
Rohstoffe unterstützt werden, mit denen 
sowohl Betriebs- als auch 
Investitionsausgaben abgedeckt werden. 
Die Kommission sollte die Möglichkeit 
eines speziellen Fonds auf EU-Ebene 
weiter prüfen, zum Beispiel in Form der 
Zweckbindung von Finanzhilfen im 
Rahmen neuer oder bestehender Fonds, 
die nicht nur für Rohstoffe bestimmt sind.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Aus der Erdbeobachtung 
abgeleitete Weltraumdaten und -dienste 
können die Bemühungen um nachhaltige 
Wertschöpfungsketten für kritische 

(33) Aus der Erdbeobachtung 
abgeleitete Weltraumdaten und -dienste 
können die Bemühungen um nachhaltige 
Wertschöpfungsketten für kritische 
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Rohstoffe unterstützen, indem sie einen 
kontinuierlichen Informationsfluss 
ermöglichen, der für Tätigkeiten wie die 
Überwachung und Verwaltung von 
Bergbaugebieten, die Bewertung der 
ökologischen und sozioökonomischen 
Auswirkungen oder die Exploration 
mineralischer Ressourcen von Nutzen sein 
könnte. Da die Erdbeobachtung auch Daten 
über entlegene und schwer zugängliche 
Gebiete liefern kann, sollten sie von den 
Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung und 
Durchführung ihrer nationalen 
Explorationsprogramme so weit wie 
möglich berücksichtigt werden.

Rohstoffe unterstützen, indem sie einen 
kontinuierlichen Informationsfluss 
ermöglichen, der für Tätigkeiten wie die 
Überwachung und Verwaltung von 
Bergbaugebieten, die Bewertung der 
ökologischen und sozioökonomischen 
Auswirkungen vor und während der 
Verwertung zur Sicherstellung der 
Einhaltung sozialer und ökologischer 
Rahmenvorschriften oder die Exploration 
mineralischer Ressourcen von Nutzen sein 
könnte. Da die Erdbeobachtung auch Daten 
über entlegene und schwer zugängliche 
Gebiete liefern kann, sollte sie von den 
Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung und 
Durchführung ihrer nationalen 
Explorationsprogramme so weit wie 
möglich berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Obwohl die Stärkung der 
Wertschöpfungskette für kritische 
Rohstoffe in der Union erforderlich ist, um 
die Versorgungssicherheit zu erhöhen, 
werden die Lieferketten für kritische 
Rohstoffe global bleiben und externen 
Faktoren ausgesetzt sein. Jüngste oder 
noch andauernde Ereignisse, die von der 
COVID-19-Krise bis hin zur 
unprovozierten und ungerechtfertigten 
militärischen Aggression gegen die 
Ukraine reichen, haben die Anfälligkeit 
einiger Lieferketten der Union für 
Unterbrechungen deutlich gemacht. Um 
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
und die europäische Industrie 
Versorgungsunterbrechungen antizipieren 
und darauf vorbereitet sind, ihren Folgen 
standzuhalten, sollten Maßnahmen 
entwickelt werden, um die 
Überwachungskapazitäten zu erhöhen, 
strategische Vorräte zu koordinieren und 

(34) Obwohl die Stärkung der 
Wertschöpfungskette für kritische 
Rohstoffe in der Union erforderlich ist, um 
die Versorgungssicherheit zu erhöhen, 
werden die Lieferketten für kritische 
Rohstoffe global bleiben und externen 
Faktoren ausgesetzt sein. Jüngste oder 
noch andauernde Ereignisse, die von der 
COVID-19-Krise bis hin zur 
unprovozierten und ungerechtfertigten 
militärischen Aggression gegen die 
Ukraine reichen, haben die Anfälligkeit 
einiger Lieferketten der Union für 
Unterbrechungen deutlich gemacht. Um 
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
und die europäische Industrie 
Versorgungsunterbrechungen antizipieren 
und darauf vorbereitet sind, ihren Folgen 
standzuhalten, sollten Maßnahmen 
entwickelt werden, um die 
Überwachungskapazitäten zu erhöhen, 
Informationen auszutauschen, soweit 



PE751.730v01-00 26/92 AD\1283097DE.docx

DE

die Bereitschaft der Unternehmen zu 
verbessern.

erforderlich strategische Vorräte zu 
koordinieren und die Bereitschaft der 
Unternehmen zu verbessern.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Mitgliedstaaten verfügen nicht 
über die gleichen Kapazitäten in Bezug auf 
Risikobewusstsein und -vorsorge, und 
nicht alle Mitgliedstaaten haben spezielle 
Strukturen entwickelt, die die Lieferketten 
kritischer Rohstoffe überwachen und 
Unternehmen über potenzielle Risiken von 
Versorgungsunterbrechungen informieren 
können. Auch wenn einige Unternehmen in 
die Überwachung ihrer Lieferketten 
investiert haben, fehlen anderen die 
Kapazitäten dafür. Angesichts der globalen 
Dimension der Lieferketten kritischer 
Rohstoffe und ihrer Komplexität sollte die 
Kommission daher ein spezielles 
Monitoring-Dashboard entwickeln, das die 
Risiken der Versorgung mit kritischen 
Rohstoffen bewertet, und sicherstellen, 
dass die erhobenen Informationen für 
Behörden und private Akteure verfügbar 
sind, um so die Synergien zwischen den 
Mitgliedstaaten zu erhöhen. Um 
sicherzustellen, dass die 
Wertschöpfungsketten der Union 
ausreichend auf mögliche 
Versorgungsunterbrechungen vorbereitet 
sind, sollte die Kommission Stresstests 
durchführen, um die Anfälligkeit der 
Lieferketten strategischer Rohstoffe und 
ihre Gefährdung durch Versorgungsrisiken 
zu bewerten. Die Mitgliedstaaten sollten 
dazu beitragen, indem sie nach 
Möglichkeit solche Stresstests über ihre 
nationalen Versorgungs- und 
Informationsagenturen für kritische 
Rohstoffe durchführen. Der Ausschuss 
sollte die Koordinierung der Durchführung 

(35) Die Mitgliedstaaten verfügen nicht 
über die gleichen Kapazitäten in Bezug auf 
Risikobewusstsein und -vorsorge, und 
nicht alle Mitgliedstaaten haben spezielle 
Strukturen entwickelt, die die Lieferketten 
kritischer Rohstoffe überwachen und 
Unternehmen über potenzielle Risiken von 
Versorgungsunterbrechungen informieren 
können. Auch wenn einige Unternehmen in 
die Überwachung ihrer Lieferketten 
investiert haben, fehlen anderen die 
Kapazitäten dafür. Angesichts der globalen 
Dimension der Lieferketten kritischer 
Rohstoffe und ihrer Komplexität sollte die 
Kommission daher ein spezielles 
Monitoring-Dashboard entwickeln, das die 
Risiken der Versorgung mit kritischen 
Rohstoffen bewertet, und sicherstellen, 
dass die erhobenen Informationen für 
Behörden und private Akteure verfügbar 
sind, um so die Synergien zwischen den 
Mitgliedstaaten zu erhöhen. Um 
sicherzustellen, dass die 
Wertschöpfungsketten der Union 
ausreichend auf mögliche 
Versorgungsunterbrechungen vorbereitet 
sind, sollte die Kommission Stresstests 
durchführen, um die Anfälligkeit der 
Lieferketten strategischer Rohstoffe und 
ihre Gefährdung durch Versorgungsrisiken 
zu bewerten. Die Mitgliedstaaten sollten 
dazu beitragen, indem sie nach 
Möglichkeit solche Stresstests über ihre 
nationalen Versorgungs- und 
Informationsagenturen für kritische 
Rohstoffe durchführen. Der Ausschuss 
sollte die Koordinierung der Durchführung 
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der Stresstests durch die Kommission und 
die Mitgliedstaaten sicherstellen. Wenn 
kein Mitgliedstaat in der Lage ist, einen 
vorgeschriebenen Stresstest für einen 
bestimmten strategischen Rohstoff 
durchzuführen, sollte die Kommission 
diesen selbst durchführen. Bei der 
Veröffentlichung der Ergebnisse solcher 
Stresstests sollte die Kommission auch 
mögliche Strategien vorschlagen, die von 
den Behörden und privaten Akteuren zur 
Minderung von Versorgungsrisiken 
ergriffen werden können, z. B. die 
strategische Bevorratung oder die weitere 
Diversifizierung ihrer Versorgung. Um die 
für die Durchführung der Überwachungs- 
und Stresstests erforderlichen 
Informationen zu sammeln, sollte sich die 
Kommission mit der einschlägigen 
ständigen Untergruppe des Ausschusses 
abstimmen, und die Mitgliedstaaten sollten 
wichtige Marktteilnehmer ermitteln und 
überwachen, die für das Funktionieren der 
Wertschöpfungskette wichtig sind. Wenn 
kein Mitglied der ständigen Untergruppe in 
der Lage ist, einen vorgeschriebenen 
Stresstest für einen bestimmten 
strategischen Rohstoff durchzuführen, 
sollte die Kommission diesen selbst 
durchführen.

der Stresstests durch die Kommission und 
die Mitgliedstaaten sicherstellen. Wenn 
kein Mitgliedstaat in der Lage ist, einen 
vorgeschriebenen Stresstest für einen 
bestimmten strategischen Rohstoff 
durchzuführen, sollte die Kommission 
diesen selbst durchführen. Bei der 
Veröffentlichung der Ergebnisse solcher 
Stresstests sollte die Kommission auch 
mögliche Strategien vorschlagen, die von 
den Behörden und privaten Akteuren zur 
Minderung von Versorgungsrisiken 
ergriffen werden können, z. B. die 
Umsetzung zusätzlicher politischer 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Bedarfs an strategischen Rohstoffen, die 
strategische Bevorratung oder die weitere 
Diversifizierung ihrer Versorgung. Um die 
für die Durchführung der Überwachungs- 
und Stresstests erforderlichen 
Informationen zu sammeln, sollte sich die 
Kommission mit der einschlägigen 
ständigen Untergruppe des Ausschusses 
abstimmen, und die Mitgliedstaaten sollten 
wichtige Marktteilnehmer ermitteln und 
überwachen, die für das Funktionieren der 
Wertschöpfungskette wichtig sind. Wenn 
kein Mitglied der ständigen Untergruppe in 
der Lage ist, einen vorgeschriebenen 
Stresstest für einen bestimmten 
strategischen Rohstoff durchzuführen, 
sollte die Kommission diesen selbst 
durchführen.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Bei den wichtigsten kritischen 
Rohstoffen handelt es sich um Metalle, die 
grundsätzlich unendlich oft rezykliert 
werden können, wenn auch mit manchmal 
nachlassender Qualität. Dadurch bietet sich 
die Chance im Rahmen des grünen 
Wandels zu einer echten 

(41) Bei den wichtigsten kritischen 
Rohstoffen handelt es sich um Metalle, die 
grundsätzlich unendlich oft rezykliert 
werden können, wenn auch mit manchmal 
nachlassender Qualität. Dadurch bietet sich 
die Chance, im Rahmen des grünen 
Wandels zu einer echten 
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Kreislaufwirtschaft überzugehen. Nach 
einer anfänglichen Phase des raschen 
Anstiegs der Nachfrage nach kritischen 
Rohstoffen für neue Technologien, in der 
die erste Gewinnung und Verarbeitung 
noch die vorherrschende Quelle darstellen 
wird, dürfte das Recycling zunehmend an 
Bedeutung gewinnen und den Bedarf an 
erster Gewinnung und die damit 
verbundenen Auswirkungen verringern. 
Heute sind die Recyclingquoten der 
meisten kritischen Rohstoffe jedoch 
niedrig, und Recyclingsysteme und -
technologien sind häufig nicht an die 
Besonderheiten dieser Rohstoffe angepasst. 
Daher müssen Maßnahmen ergriffen 
werden, um die verschiedenen Faktoren, 
die das Kreislaufpotenzial behindern, 
anzugehen.

Kreislaufwirtschaft überzugehen. Nach 
einer anfänglichen Phase des raschen 
Anstiegs der Nachfrage nach kritischen 
Rohstoffen für neue Technologien, in der 
die erste Gewinnung und Verarbeitung 
noch die vorherrschende Quelle darstellen 
wird, dürften das Recycling und die 
Wiederverwendung zunehmend an 
Bedeutung gewinnen und den Bedarf an 
erster Gewinnung und die damit 
verbundenen Auswirkungen verringern. 
Heute sind die Recyclingquoten der 
meisten kritischen Rohstoffe aufgrund 
fehlender Anreize jedoch niedrig, und 
Recyclingsysteme und -technologien sind 
häufig nicht an die Besonderheiten dieser 
Rohstoffe angepasst. Daher müssen 
Maßnahmen ergriffen werden, um die 
verschiedenen Faktoren, die das 
Kreislaufpotenzial behindern, anzugehen, 
damit das Recycling in den Mittelpunkt 
des Übergangs zu einer effizienten 
Wirtschaft und zur Beschaffung der 
benötigten Rohstoffe gerückt wird. 
(Änderungsantrag 50). Unabhängig von 
der Menge der strategischen Rohstoffe, 
die in der Union im Jahr 2030 verbraucht 
werden, sollte die vollständige 
Kreislauffähigkeit dieser Rohstoffe 
angestrebt werden.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) Die Öffentlichkeit muss darüber 
aufgeklärt werden, wie wichtig Recycling 
und eine schonende Ressourcennutzung 
sind, wobei ein nachhaltiges Verhalten 
sowohl jedes einzelnen als auch der 
Gemeinschaft insgesamt gefördert werden 
sollte, denn dies ist der richtige Weg, um 
den Wechsel zu einer echten 
Kreislaufwirtschaft zu erreichen, wodurch 
sich die Abhängigkeit von Drittländern in 
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Bezug auf Rohstoffe senken lässt.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) Elektronikschrott enthält kritische 
Rohstoffe in einer Konzentration, die 
deutlich höher liegt als bei den besten 
Erzen der Welt. Dies stellt ein enormes 
Entwicklungspotenzial für die 
Rückgewinnung nützlicher Stoffe aus 
Siedlungsabfall dar. Es ist daher von 
wesentlicher Bedeutung, ergänzende 
Infrastrukturen für Recyclingzentren 
einzurichten, um es so zu ermöglichen, 
dass diese recycelten Materialien dem 
Markt wieder effektiv und effizient 
zugeführt werden.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Union verfügt in vielen ihrer 
Regionen über ein Erbe der 
Rohstoffgewinnung und damit erheblicher 
Mengen an mineralischen Abfällen in 
stillgelegten Entsorgungseinrichtungen, die 
aufgrund ihrer erst kürzlich gestiegenen 
wirtschaftlichen Bedeutung im 
Allgemeinen nicht auf das Potenzial 
kritischer Rohstoffe untersucht wurden. 
Die Verwertung kritischer Rohstoffe aus 
Entsorgungseinrichtungen für mineralische 
Abfälle birgt das Potenzial, in historischen 
Bergbauregionen, die häufig von 
Deindustrialisierung und Niedergang 
betroffen sind, einen wirtschaftlichen Wert 
und Arbeitsplätze zu schaffen. Der Mangel 

(43) Die Union verfügt in vielen ihrer 
Regionen über ein Erbe der 
Rohstoffgewinnung und damit erheblicher 
Mengen an mineralischen Abfällen in 
stillgelegten Entsorgungseinrichtungen, die 
aufgrund ihrer erst kürzlich gestiegenen 
wirtschaftlichen Bedeutung im 
Allgemeinen nicht auf das Potenzial 
kritischer Rohstoffe untersucht wurden. 
Die Verwertung kritischer Rohstoffe aus 
Entsorgungseinrichtungen für mineralische 
Abfälle birgt das Potenzial, in historischen 
Bergbauregionen, die häufig von 
Deindustrialisierung und Niedergang 
betroffen sind – durch die die regionalen 
Unterschiede und Ungleichheiten vertieft 
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an Aufmerksamkeit und Informationen 
über den Gehalt an kritischen Rohstoffen, 
insbesondere in stillgelegten 
Abfallentsorgungseinrichtungen, stellt ein 
wesentliches Hindernis für eine stärkere 
Nutzung des Potenzials kritischer 
Rohstoffe aus mineralischen Abfällen dar.

werden –, einen wirtschaftlichen Wert und 
Arbeitsplätze zu schaffen und positiv zur 
weiteren Entwicklung der betreffenden 
regionalen und lokalen Gemeinschaften 
beizutragen; in diesem Zusammenhang 
muss die Union ihre Resilienz erhöhen, 
indem sie die negativen ökologischen und 
sozialen Auswirkungen des Zugangs zu 
Rohstoffen verringert. Der Mangel an 
Aufmerksamkeit in Bezug auf soziale und 
wirtschaftliche Aspekte und 
Informationen, z. B. über den Gehalt an 
kritischen Rohstoffen, insbesondere in 
stillgelegten 
Abfallentsorgungseinrichtungen, stellt ein 
wesentliches Hindernis für eine stärkere 
Nutzung des Potenzials kritischer 
Rohstoffe aus mineralischen Abfällen dar, 
auch für den territorialen Zusammenhalt.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44a) Es muss ein klarer und kohärenter 
Rechtsrahmen für die Verwertung 
kritischer Rohstoffe aus mineralischen 
Abfällen geschaffen werden, um die 
Einhaltung von Umwelt- und 
Gesundheitsschutznormen sicherzustellen 
und Investitionen in die für die 
Verwertung kritischer Rohstoffe aus 
mineralischen Abfällen erforderliche 
Infrastruktur zu fördern, u. a. indem der 
Zugang zu Finanzmitteln erleichtert und 
staatliche Unterstützung gewährt wird, 
um eine geringere Abhängigkeit von 
neuen Arten des Abbaus von Rohstoffen 
und die Wiederverwendung vorhandener 
Ressourcen auf nachhaltige Weise zu 
ermöglichen.

Änderungsantrag 32
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Die Betreiber bestehender und 
neuer Entsorgungseinrichtungen für 
mineralische Abfälle sollten eine 
vorläufige wirtschaftliche Bewertung der 
potenziellen Verwertung kritischer 
Rohstoffe aus mineralischen Abfällen, die 
am Standort vorhanden sind, und aus der 
Entstehung solcher Abfälle durchführen. 
Im Einklang mit der in der Richtlinie 
2008/98/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates46 festgelegten 
Abfallhierarchie sollte die Entstehung von 
Abfällen, die kritische Rohstoffe enthalten, 
vorrangig vermieden werden, indem 
kritische Rohstoffe aus der gewonnenen 
Menge extrahiert werden, bevor sie zu 
Abfall werden. Bei der Ausarbeitung dieser 
Studie sollten die Betreiber die 
erforderlichen Informationen sammeln, 
einschließlich der Konzentrationen und 
Mengen kritischer Rohstoffe in den 
mineralischen Abfällen, und eine 
Bewertung mehrerer Optionen in Bezug 
auf Verfahren, Tätigkeiten oder 
Geschäftsvereinbarungen durchführen, die 
eine wirtschaftlich tragfähige Verwertung 
kritischer Rohstoffe ermöglichen könnten. 
Diese Verpflichtung ergänzt die in der 
Richtlinie 2006/21/EG und in den 
nationalen Rechtsvorschriften zu ihrer 
Umsetzung festgelegten Verpflichtungen 
und ist unmittelbar anwendbar. Bei der 
Umsetzung sollten die Betreiber und die 
zuständigen Behörden bestrebt sein, den 
Verwaltungsaufwand möglichst gering zu 
halten und Verfahren so weit wie möglich 
zu integrieren.

(45) Die Betreiber bestehender und 
neuer Entsorgungseinrichtungen für 
mineralische Abfälle sollten eine 
vorläufige wirtschaftliche Bewertung der 
potenziellen Verwertung kritischer 
Rohstoffe aus mineralischen Abfällen, die 
am Standort vorhanden sind, und aus der 
Entstehung solcher Abfälle durchführen. 
Im Einklang mit der in der Richtlinie 
2008/98/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates46 festgelegten 
Abfallhierarchie sollte die Entstehung von 
Abfällen, die kritische Rohstoffe enthalten, 
vorrangig vermieden werden, indem 
kritische Rohstoffe aus der gewonnenen 
Menge extrahiert werden, bevor sie zu 
Abfall werden. Bei der Ausarbeitung dieser 
Studie sollten die Betreiber die 
erforderlichen Informationen sammeln, 
einschließlich der Konzentrationen und 
Mengen kritischer Rohstoffe in den 
mineralischen Abfällen, und eine 
Bewertung mehrerer Optionen in Bezug 
auf Verfahren, Tätigkeiten oder 
Geschäftsvereinbarungen durchführen, die 
eine wirtschaftlich, ökologisch und sozial 
tragfähige Verwertung kritischer Rohstoffe 
ermöglichen könnten. Diese Verpflichtung 
ergänzt die in der Richtlinie 2006/21/EG 
und in den nationalen Rechtsvorschriften 
zu ihrer Umsetzung festgelegten 
Verpflichtungen und ist unmittelbar 
anwendbar. Bei der Umsetzung sollten die 
Betreiber und die zuständigen Behörden 
bestrebt sein, den Verwaltungsaufwand 
möglichst gering zu halten und Verfahren 
so weit wie möglich zu integrieren.

_________________ _________________
46 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur 
Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 
L 312 vom 22.11.2008, S. 3).

46 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur 
Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 
L 312 vom 22.11.2008, S. 3–30).
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Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Um dem derzeitigen Mangel an 
Informationen über das Potenzial von 
kritischen Rohstoffen in stillgelegten 
Entsorgungseinrichtungen für mineralische 
Abfälle entgegenzuwirken, sollten die 
Mitgliedstaaten im Einklang mit den 
Wettbewerbsvorschriften der Union eine 
Datenbank einrichten, die alle für die 
Förderung der Verwertung relevanten 
Informationen enthält, insbesondere die 
Mengen und Konzentrationen kritischer 
Rohstoffe in der Entsorgungseinrichtung 
für mineralische Abfälle. Die 
Informationen sollten in 
benutzerfreundlicher und digitaler Form 
öffentlich zugänglich gemacht werden, um 
den Zugang zu detaillierteren, technischen 
Informationen zu ermöglichen. Um einen 
benutzerfreundlichen Zugang zu den 
Informationen zu erleichtern, sollten die 
Mitgliedstaaten beispielsweise eine 
Kontaktstelle einrichten, um einen 
intensiveren Austausch mit potenziellen 
Entwicklern von Projekten zur Verwertung 
kritischer Rohstoffe zu ermöglichen. Die 
Datenbank sollte so konzipiert sein, dass 
potenzielle Projektträger 
Entsorgungseinrichtungen mit einem hohen 
Potenzial für eine wirtschaftlich tragfähige 
Verwertung leicht erkennen können. Um 
die begrenzten Ressourcen zu bündeln, 
sollten die Mitgliedstaaten bei der 
Erhebung von Informationen einen 
abgestuften Ansatz verfolgen und die 
anspruchsvolleren Schritte zur Sammlung 
von Informationen nur für die 
aussichtsreichsten Einrichtungen 
durchführen. Die Tätigkeiten zur Erhebung 
von Informationen sollten darauf abzielen, 
genaue und repräsentative Informationen 

(46) Um dem derzeitigen Mangel an 
Informationen über das Potenzial von 
kritischen Rohstoffen in stillgelegten 
Entsorgungseinrichtungen für mineralische 
Abfälle entgegenzuwirken, sollten die 
Mitgliedstaaten im Einklang mit den 
Wettbewerbsvorschriften der Union eine 
Datenbank einrichten, die alle für die 
Förderung der Verwertung relevanten 
Informationen enthält, insbesondere die 
Mengen und Konzentrationen kritischer 
Rohstoffe in der Entsorgungseinrichtung 
für mineralische Abfälle. Die 
Informationen sollten in 
benutzerfreundlicher und digitaler Form 
öffentlich zugänglich gemacht werden, um 
den Zugang zu detaillierteren, technischen 
Informationen zu ermöglichen. Um einen 
benutzerfreundlichen Zugang zu den 
Informationen zu erleichtern, sollten die 
Mitgliedstaaten und die lokalen und 
regionalen Behörden beispielsweise eine 
Kontaktstelle einrichten, um einen 
intensiveren Austausch mit potenziellen 
Entwicklern von Projekten zur Verwertung 
kritischer Rohstoffe zu ermöglichen. Die 
Datenbank sollte so konzipiert sein, dass 
potenzielle Projektträger 
Entsorgungseinrichtungen mit einem hohen 
Potenzial für eine wirtschaftlich, 
ökologisch und sozial tragfähige 
Verwertung leicht erkennen können. Um 
die begrenzten Ressourcen zu bündeln, 
sollten die Mitgliedstaaten bei der 
Erhebung von Informationen einen 
abgestuften Ansatz verfolgen und die 
anspruchsvolleren Schritte zur Sammlung 
von Informationen nur für die 
aussichtsreichsten Einrichtungen 
durchführen. Die Tätigkeiten zur Erhebung 
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über die Entsorgungseinrichtungen für 
mineralische Abfälle bereitzustellen und 
bestmögliche Hinweise auf das Potenzial 
für die Verwertung kritischer Rohstoffe zu 
erhalten.

von Informationen sollten darauf abzielen, 
genaue und repräsentative Informationen 
über die Entsorgungseinrichtungen für 
mineralische Abfälle bereitzustellen und 
bestmögliche Hinweise auf das Potenzial 
für die Verwertung kritischer Rohstoffe 
auf eine für die Umwelt möglichst 
unschädliche Weise zu erhalten.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Die Union hat mit Drittländern 
strategische Partnerschaften für Rohstoffe 
geschlossen, um den Aktionsplan 2020 für 
kritische Rohstoffe umzusetzen. Um die 
Versorgung zu diversifizieren, sollten diese 
Bemühungen fortgesetzt werden. Um einen 
kohärenten Rahmen für den Abschluss 
künftiger Partnerschaften zu entwickeln 
und zu gewährleisten, sollten die 
Mitgliedstaaten und die Kommission im 
Rahmen ihrer Interaktion im Ausschuss 
unter anderem erörtern, ob die bestehenden 
Partnerschaften die angestrebten Ziele 
erreichen, welche Prioritäten Drittländer 
für neue Partnerschaften haben, welchen 
Inhalt diese Partnerschaften haben und 
welche Kohärenz und potenziellen 
Synergien zwischen der bilateralen 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit 
den betreffenden Drittländern bestehen, 
und diese Themen koordinieren. Die Union 
sollte im Einklang mit ihrer Global-
Gateway-Strategie, die zur 
Diversifizierung ihrer Rohstofflieferkette 
und zur Wertschöpfung bei der Produktion 
in diesen Ländern beiträgt, 
Partnerschaften anstreben, die für beide 
Seiten vorteilhaft sind.

(54) Die Union hat mit Drittländern 
strategische Partnerschaften für Rohstoffe 
geschlossen, um den Aktionsplan 2020 für 
kritische Rohstoffe umzusetzen. Um die 
Versorgung zu diversifizieren, sollten diese 
Bemühungen mit besonderem Augenmerk 
auf der Einhaltung der 
Rechtsvorschriften zur Zwangsarbeit und 
Sorgfaltspflicht, auf den 
Arbeitnehmerrechten und den IAO-
Empfehlungen für den Bergbausektor 
sowie auf einer sinnvollen 
Zusammenarbeit mit den lokalen 
Gemeinschaften fortgesetzt werden. Um 
einen kohärenten Rahmen für den 
Abschluss künftiger Partnerschaften zu 
entwickeln und zu gewährleisten, sollten 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
im Rahmen ihrer Interaktion im Ausschuss 
unter anderem erörtern, ob die bestehenden 
Partnerschaften die angestrebten Ziele 
erreichen, welche Prioritäten Drittländer 
für neue Partnerschaften haben, welchen 
Inhalt diese Partnerschaften haben und 
welche Kohärenz und potenziellen 
Synergien zwischen der bilateralen 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit 
den betreffenden Drittländern bestehen, 
und diese Themen koordinieren. Die Union 
sollte Partnerschaften mit 
Schwellenländern und in der 
Entwicklung begriffenen 
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Volkswirtschaften zum beiderseitigen 
Vorteil und im Einklang mit ihrer Global-
Gateway-Strategie anstreben, die zur 
Diversifizierung ihrer Rohstofflieferkette 
und zur Wertschöpfung bei der Produktion 
in diesen Ländern beiträgt. Weitere 
Anstrengungen müssen außerdem in 
Bezug auf die Zusammenarbeit und 
Koordinierung mit internationalen 
Partnern sowie den Mitgliedern der 
Europäischen Freihandelsassoziation, 
den am Binnenmarkt teilnehmenden 
Ländern oder den Kandidaten- und 
Nachbarländern unternommen werden.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 54 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54a) Bei der Priorisierung der neuen 
Partnerschaften mit Kandidaten-, 
Nachbar- und Drittländern sollte 
besonderes Augenmerk auf die 
Menschenrechte, die Lösung von 
Konflikten und die regionale Stabilität 
gerichtet werden.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Um die Durchführung von 
Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Entwicklung strategischer Projekte und 
ihrer Finanzierung, 
Explorationsprogrammen, 
Überwachungskapazitäten oder 
strategischen Vorräten zu unterstützen und 
die Kommission angemessen zu beraten, 
sollte ein Europäischer Ausschuss für 

(55) Um die Durchführung von 
Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Entwicklung strategischer Projekte und 
ihrer Finanzierung, 
Explorationsprogrammen, 
Überwachungskapazitäten oder 
strategischen Vorräten zu unterstützen und 
die Kommission angemessen zu beraten, 
sollte ein Europäischer Ausschuss für 
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kritische Rohstoffe eingerichtet werden. 
Der Ausschuss sollte sich aus den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
zusammensetzen und in der Lage sein, die 
Teilnahme anderer Parteien als Beobachter 
sicherzustellen. Um das für die 
Durchführung bestimmter Aufgaben 
erforderliche Fachwissen aufzubauen, 
sollte der Ausschuss ständige 
Untergruppen für Finanzierung, 
Exploration, Überwachung und 
strategische Vorräte einsetzen, die als 
Netzwerk fungieren sollten, indem sie die 
verschiedenen zuständigen nationalen 
Behörden zusammenbringen und 
erforderlichenfalls die Industrie, die 
Wissenschaft, die Zivilgesellschaft und 
andere relevante Interessenträger 
konsultieren. Die Ratschläge und 
Stellungnahmen des Ausschusses sollten 
nicht verbindlich sein, und das Fehlen einer 
solchen Empfehlung oder Stellungnahme 
sollte die Kommission nicht daran hindern, 
ihre Aufgaben im Rahmen dieser 
Verordnung wahrzunehmen.

kritische Rohstoffe eingerichtet werden. 
Der Ausschuss sollte sich aus den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
zusammensetzen und in der Lage sein, die 
Teilnahme von lokalen und regionalen 
Behörden sowie von Vertretern der 
Zivilgesellschaft und anderer Parteien als 
Beobachter sicherzustellen. Das 
Europäische Parlament sollte 
systematisch zu den Sitzungen des 
Ausschusses eingeladen werden. Um das 
für die Durchführung bestimmter 
Aufgaben erforderliche Fachwissen 
aufzubauen, sollte der Ausschuss ständige 
Untergruppen für Finanzierung, 
Exploration, Überwachung und 
strategische Vorräte sowie Nachhaltigkeit 
einsetzen, die als Netzwerk fungieren 
sollten, indem sie die verschiedenen 
zuständigen nationalen Behörden 
zusammenbringen und erforderlichenfalls 
die Industrie, die Wissenschaft, die 
Zivilgesellschaft und andere relevante 
Interessenträger konsultieren. Die 
Ratschläge und Stellungnahmen des 
Ausschusses sollten nicht verbindlich sein, 
und das Fehlen einer solchen Empfehlung 
oder Stellungnahme sollte die Kommission 
nicht daran hindern, ihre Aufgaben im 
Rahmen dieser Verordnung 
wahrzunehmen.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 56

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) Werden bei der Verwirklichung der 
Ziele, einschließlich der Richtwerte für 
Kapazität und Diversifizierung, keine 
Fortschritte erzielt, so kann dies darauf 
hindeuten, dass zusätzliche Maßnahmen 
ergriffen werden müssen. Die Kommission 
sollte daher die Fortschritte bei der 
Verwirklichung dieser Ziele überwachen.

(56) Werden bei der Verwirklichung der 
Ziele, einschließlich der Richtwerte für 
Kapazität und Diversifizierung, keine 
Fortschritte erzielt, so kann dies darauf 
hindeuten, dass zusätzliche Maßnahmen 
ergriffen werden müssen. Die Kommission 
sollte daher die Fortschritte bei der 
Verwirklichung dieser Ziele überwachen 
und dem Europäischen Parlament 
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darüber Bericht erstatten.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 56 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56a) Während des Bewertungsprozesses 
gemäß Artikel 46 sollte die Kommission 
für jeden strategischen Rohstoff 
bestimmte Ziele in Bezug auf die 
Gewinnungs-, Verarbeitungs- und 
Recyclingkapazitäten festlegen. Dies sollte 
entweder innerhalb von zwei Jahren nach 
dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung erfolgen oder abhängig von 
der Verfügbarkeit der erforderlichen 
Informationen über die Verfügbarkeit von 
Rohstoffen in den kommunalen Anlagen 
zur Abfallbewirtschaftung sowie von den 
erforderlichen technologischen 
Entwicklungen.

Begründung

Die derzeitigen Ziele sind sehr weit gefasst und umfassen alle Rohstoffe. Gemäß den 
Eigenschaften und der Verfügbarkeit der jeweiligen Rohstoffe sollten unter Berücksichtigung 
der Berichte der lokalen und regionalen Behörden über ihre kommunalen Anlagen zur 
Abfallbewirtschaftung spezifische Ziele berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Zur Gewährleistung einer 
vertrauensvollen und konstruktiven 
Zusammenarbeit der zuständigen Behörden 
auf Ebene der Union und der 
Mitgliedstaaten, sollten alle an der 
Anwendung dieser Verordnung beteiligten 
Parteien die Vertraulichkeit der im Rahmen 
der Durchführung ihrer Tätigkeiten 
erlangten Informationen und Daten 
wahren. Die Kommission und die 

(58) Zur Gewährleistung einer 
vertrauensvollen und konstruktiven 
Zusammenarbeit der zuständigen Behörden 
auf Ebene der Union und der 
Mitgliedstaaten sollten alle an der 
Anwendung dieser Verordnung beteiligten 
Parteien die Vertraulichkeit der im Rahmen 
der Durchführung ihrer Tätigkeiten 
erlangten Informationen und Daten 
wahren. Die Kommission und die 
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zuständigen nationalen Behörden, ihre 
Beamten, Bediensteten und sonstige 
Personen, die unter Aufsicht dieser 
Behörden tätig sind, sowie Beamte und 
Bedienstete anderer Behörden der 
Mitgliedstaaten sollten keine 
Informationen weitergeben, die sie im 
Rahmen dieser Verordnung erlangt oder 
ausgetauscht haben und die ihrem Wesen 
nach unter das Berufsgeheimnis fallen. 
Dies sollte auch für den Europäischen 
Ausschuss für kritische Rohstoffe gelten. 
Die Daten sollten in einer sicheren 
Umgebung verarbeitet und gespeichert 
werden.

zuständigen nationalen Behörden, ihre 
Beamten, Bediensteten und sonstige 
Personen, die unter Aufsicht dieser 
Behörden tätig sind, sowie Beamte und 
Bedienstete anderer Behörden der 
Mitgliedstaaten und des Europäischen 
Parlaments sollten keine Informationen 
weitergeben, die sie im Rahmen dieser 
Verordnung erlangt oder ausgetauscht 
haben und die ihrem Wesen nach unter das 
Berufsgeheimnis fallen. Dies sollte auch 
für den Europäischen Ausschuss für 
kritische Rohstoffe gelten. Die Daten 
sollten in einer sicheren Umgebung 
verarbeitet und gespeichert werden.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 62

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(62) Die Kommission sollte eine 
Evaluierung dieser Verordnung 
vornehmen. Gemäß Nummer 22 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung sollte diese 
Evaluierung auf den fünf Kriterien der 
Effizienz, der Effektivität, der Relevanz, 
der Kohärenz und des EU-Mehrwerts 
beruhen und die Grundlage für die 
Abschätzung der Folgen möglicher 
weiterer Maßnahmen bilden. Die 
Kommission sollte dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss einen 
Bericht über die Durchführung dieser 
Verordnung und die Fortschritte bei der 
Erreichung ihrer Ziele, einschließlich der 
Richtwerte für Kapazität und 
Diversifizierung, vorlegen. In dem Bericht 
sollte auch auf der Grundlage der 
Umsetzung der Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Transparenz des 
ökologischen Fußabdrucks kritischer 
Rohstoffe bewertet werden, ob es 
angemessen ist, Höchstwerte für den 

(62) Die Kommission sollte eine 
Evaluierung dieser Verordnung 
vornehmen. Gemäß Nummer 22 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung sollte diese 
Evaluierung auf den fünf Kriterien der 
Effizienz, der Effektivität, der Relevanz, 
der Kohärenz und des EU-Mehrwerts 
beruhen und die Grundlage für die 
Abschätzung der Folgen möglicher 
weiterer Maßnahmen, insbesondere zu 
Menschenrechten, der Umwelt und dem 
Kreislaufprinzip, bilden. Die Kommission 
sollte dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und dem Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss einen Bericht über die 
Durchführung dieser Verordnung und die 
Fortschritte bei der Erreichung ihrer Ziele, 
einschließlich der Richtwerte für Kapazität 
und Diversifizierung, vorlegen. In dem 
Bericht sollte auch auf der Grundlage der 
Umsetzung der Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Transparenz des 
ökologischen Fußabdrucks kritischer 
Rohstoffe bewertet werden, ob es 
angemessen ist, Höchstwerte für den 
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ökologischen Fußabdruck festzulegen. ökologischen Fußabdruck festzulegen.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64a) Um der Notwendigkeit gerecht zu 
werden, eine nachhaltige und resiliente 
Versorgung mit kritischen Rohstoffen 
sicherzustellen, müssen die Lieferketten 
auf europäischer regionaler Ebene 
verstärkt werden. Um die Stabilität der 
Lieferketten zu verstärken und die 
Abhängigkeit von externen Quellen zu 
verringern, ist die Einbeziehung von 
regionalen Akteuren von wesentlicher 
Bedeutung.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64b) Durch die Einführung von 
Maßnahmen zur Sicherstellung einer 
angemessenen Klarheit und Kontrolle in 
Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 
kritischer Rohstoffe wird der Transparenz 
der Lieferketten Rechnung getragen. Um 
sicherzustellen, dass Unternehmen, die in 
diesem Bereich tätig sind, ihrer sozialen 
und ökologischen Verantwortung 
nachkommen, und um genaue 
Informationen bereitstellen zu können, 
wird angeregt, mithilfe von digitalen 
Lösungen und fortschrittlichen die 
Herkunft der Rohstoffe, die angewandten 
Nachhaltigkeitsstandards und die von den 
Lieferanten entwickelten sozialen und 
ökologischen Verfahren zu überwachen 
und transparent zu kommunizieren.

Änderungsantrag 43
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64c) Um eine progressive Resilienz und 
Nachhaltigkeit bei der Versorgung mit 
kritischen Rohstoffen zu fördern, wird 
dringend empfohlen, in Forschung und 
Entwicklung zu investieren, um die 
regionale Diversifizierung der 
Versorgungsquellen zu fördern. Im 
Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen, Hochschulen und 
Forschungszentren werden nachhaltige 
Alternativen ermittelt und entwickelt, wie 
etwa die Verwendung recycelten 
Materials oder die Anwendung neuer 
Technologien zur Verringerung der 
Abhängigkeit von globalen 
Versorgungsquellen.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 64 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(64d) Der Schutz der Umwelt und die 
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger 
sollten bei der Auswahl der Projekte im 
Vordergrund stehen; gründliche 
Umweltverträglichkeitsprüfungen sind 
gefordert, bei denen territoriale 
Besonderheiten und Schwachpunkte und 
nicht zuletzt die hydrogeologische 
Stabilität berücksichtigt werden sollten, 
indem regionale Akteure, die in den 
betreffenden Gebieten eine wichtige Rolle 
spielen, einbezogen werden.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Das allgemeine Ziel dieser 
Verordnung besteht darin, das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein Rahmen geschaffen 
wird, der den Zugang der Union zu einer 
sicheren und nachhaltigen Versorgung mit 
kritischen Rohstoffen gewährleistet.

1. Das allgemeine Ziel dieser 
Verordnung besteht darin, das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern, indem ein Rahmen geschaffen 
wird, der den Zugang der Union zu einer 
sicheren und nachhaltigen Versorgung mit 
kritischen Rohstoffen und die nachhaltige 
Entwicklung ihrer Regionen 
gewährleistet, indem zugunsten einer 
besseren Wettbewerbsfähigkeit der Union 
der Nachhaltigkeit, der Effizienz, der 
ausreichenden Versorgung und der 
Kreislauffähigkeit Vorrang eingeräumt 
wird.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) die Recyclingkapazität der Union, 
auch für alle Zwischenschritte des 
Recyclings, ist in der Lage, mindestens 
15 % des jährlichen Verbrauchs 
strategischer Rohstoffe in der Union zu 
erzeugen;

iii) die Recyclingkapazität der Union, 
die unter anderem die Vorbereitung des 
Recyclings von der Sammlung über die 
Sortierung bis zur Vorbehandlung 
umfasst, ist in der Lage, mindestens 15 % 
des jährlichen Verbrauchs strategischer 
Rohstoffe in der Union zu erzeugen;

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer iii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iiia) im Rahmen des in Artikel 1 
Absatz 3 genannten Berichts ist die 
Kommission verpflichtet, ihre Methode 
zur Berechnung dieser Richtwerte und 
zur Berichterstattung darüber zu 
veröffentlichen. Es sollte ein 
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Mechanismus entwickelt werden, um 
sicherzustellen, dass alle Stoffe gleich 
behandelt werden;

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) effizientere und transparentere 
Genehmigungsverfahren zu sichern, ohne 
dass ökologische oder soziale 
Anforderungen vernachlässigt werden; 

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) den freien Verkehr von auf dem 
Unionsmarkt in Verkehr gebrachten 
kritischen Rohstoffen und Produkten, die 
kritische Rohstoffe enthalten, 
gewährleisten und gleichzeitig ein hohes 
Umweltschutzniveaus durch Verbesserung 
ihrer Kreislaufwirtschaft und 
Nachhaltigkeit sicherzustellen.

d) den freien Verkehr von auf dem 
Unionsmarkt in Verkehr gebrachten 
kritischen Rohstoffen und Produkten, die 
kritische Rohstoffe enthalten, zu 
gewährleisten und gleichzeitig das höchste 
Umweltschutzniveau durch Verbesserung 
ihrer Haltbarkeit, Reparierbarkeit, 
Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit 
sicherzustellen;

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) die öffentliche Kontrolle aller 
Verfahren, die mit dem Lebenszyklus der 
kritischen und strategischen Rohstoffe 
zusammenhängen, sicherzustellen;
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Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

db) hochwertige Arbeitsplätze zu 
schaffen und einen inklusiven und fairen 
Arbeitsmarkt entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette kritischer Rohstoffe 
zu fördern;

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Gelangt die Kommission auf der 
Grundlage des in Artikel 42 genannten 
Berichts zu dem Schluss, dass die Union 
die in Absatz 2 genannten Ziele 
voraussichtlich nicht erreichen wird, prüft 
sie, ob es durchführbar und 
verhältnismäßig ist, Maßnahmen 
vorzuschlagen oder ihre Befugnisse auf 
Unionsebene auszuüben, um die 
Verwirklichung dieser Ziele zu 
gewährleisten.

3. Gelangt die Kommission auf der 
Grundlage des in Artikel 42 genannten 
Berichts zu dem Schluss, dass die Union 
die in Absatz 2 genannten Ziele 
voraussichtlich nicht erreichen wird, so 
prüft sie in enger Zusammenarbeit mit 
den relevanten Interessenträgern die 
Gründe hierfür und schlägt Maßnahmen 
vor oder macht von ihren Befugnissen auf 
Unionsebene Gebrauch. Die Kommission 
räumt ein gewisses Maß an Flexibilität 
ein, um die Einzigartigkeit der 
Wertschöpfungskette des betreffenden 
Rohstoffs am besten widerzuspiegeln, da 
jedes Material spezifische Eigenschaften 
und Herausforderungen im 
Zusammenhang mit seiner Beschaffung, 
seiner Verarbeitung und seinem 
Recycling aufweist. Der Schwerpunkt 
sollte auf der Aufrechterhaltung und 
Förderung bestehender Kapazitäten 
liegen. Es sollte ein offener und ständiger 
Dialog zwischen der Industrie und 
politischen Entscheidungsträgern 
gefördert werden, um Richtwerte zu 
ermitteln, die sowohl technisch als auch 
wirtschaftlich erreichbar sind und mit den 
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Zielen der Union im Einklang stehen.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Exploration“ bezeichnet alle 
Tätigkeiten zur Ermittlung und 
Feststellung der Eigenschaften von 
Mineralvorkommen;

(5) „Exploration“ bezeichnet alle 
Tätigkeiten zur Ermittlung und 
Feststellung der Eigenschaften von 
Mineralvorkommen, einschließlich der 
Entwicklung neuer Gewinnungs- und 
Verarbeitungstechnologien, der 
Durchführung von Aufschlussbohrungen 
und der Inbetriebnahme von 
Pilotanlagen;

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) „Reserven“ bezeichnet alle 
mineralischen Vorkommen, die für die 
Gewinnung wirtschaftlich tragfähig sind;

(8) „Reserven“ bezeichnet alle 
mineralischen Vorkommen, die in einem 
gegebenen Marktumfeld für die 
Gewinnung wirtschaftlich, ökologisch und 
sozial tragfähig sind;

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) „Recycling“ bezeichnet jedes 
Verwertungsverfahren, durch das 
Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, 
Materialien oder Stoffen entweder für den 
ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke aufbereitet werden;

(11) „Recycling“ bezeichnet jedes 
Verwertungsverfahren, durch das 
Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, 
Materialien oder Stoffen entweder für den 
ursprünglichen Zweck oder für andere 
Zwecke , gesammelt, sortiert, zerlegt und 
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aufbereitet werden;

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) „Projektträger“ bezeichnet jedes 
Unternehmen oder 
Unternehmenskonsortium, das ein 
Rohstoffprojekt entwickelt;

(18) „Projektträger“ bezeichnet jedes 
Unternehmen oder 
Unternehmenskonsortium, das in der 
Union oder in Drittländern ein 
Rohstoffprojekt entwickelt;

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) „wichtige Marktteilnehmer“ 
bezeichnet Erzeuger, die an der 
Gewinnung, Verarbeitung oder dem 
Recycling kritischer Rohstoffe beteiligt 
sind, Händler und Vertreiber kritischer 
Rohstoffe und nachgelagerte Unternehmen, 
die erhebliche Mengen kritischer Rohstoffe 
verbrauchen;

(28) „wichtige Marktteilnehmer“ 
bezeichnet Erzeuger, die an der 
Exploration, Gewinnung, Verarbeitung 
oder dem Recycling kritischer Rohstoffe 
beteiligt sind, Händler und Vertreiber 
kritischer Rohstoffe und nachgelagerte 
Unternehmen, die erhebliche Mengen 
kritischer Rohstoffe verbrauchen.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine aktualisierte Liste strategischer 
Rohstoffe enthält unter den bewerteten 
Rohstoffen die Rohstoffe, die in Bezug auf 
die strategische Bedeutung, das 
prognostizierte Nachfragewachstum und 
die Schwierigkeit, die Erzeugung zu 
steigern, mit am höchsten bewertet werden. 

Eine aktualisierte Liste strategischer 
Rohstoffe enthält unter den bewerteten 
Rohstoffen die kritischen Rohstoffe, die in 
Bezug auf die strategische Bedeutung, das 
prognostizierte Nachfragewachstum, die 
Verfügbarkeit, auf die prognostizierte 
Nachfrage zu antworten (durch die die 
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Die strategische Bedeutung, das 
prognostizierte Nachfragewachstum und 
die Schwierigkeit der 
Erzeugungssteigerung werden gemäß 
Anhang I Abschnitt 2 bestimmt.

regionale Entwicklung gefährdet sein 
könnte), und die Schwierigkeit, die 
Erzeugung zu steigern, mit am höchsten 
bewertet werden. Die strategische 
Bedeutung, das prognostizierte 
Nachfragewachstum, die Verfügbarkeit, 
auf die prognostizierte Nachfrage zu 
antworten (durch die die regionale 
Entwicklung gefährdet sein könnte), und 
die Schwierigkeit, eine 
Erzeugungssteigerung zu erreichen, 
werden gemäß Anhang I Abschnitt 2 
bestimmt.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission wendet eine transparente 
und klar definierte Methodik für die 
Bewertung der in die Liste strategischer 
Rohstoffe aufzunehmenden Rohstoffe 
an – einschließlich technischer 
Kurzdarstellungen –, die mit der 
Methodik vergleichbar ist, die in Bezug 
auf die Liste kritischer Rohstoffe 
angewandt wird. Die künftigen Listen 
strategischer Rohstoffe werden von einer 
Folgenabschätzung der bestehenden EU-
Rechtsvorschriften und ihrer 
Auswirkungen auf die in diesen Listen 
aufgeführten Rohstoffe begleitet.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission überprüft und 
aktualisiert erforderlichenfalls die Liste der 
strategischen Rohstoffe bis zum [Amt für 

3. Die Kommission überprüft und 
aktualisiert erforderlichenfalls die Liste der 
strategischen Rohstoffe bis zum [Amt für 
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Veröffentlichungen bitte einfügen: vier 
Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] und danach alle vier Jahre.

Veröffentlichungen bitte einfügen: drei 
Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] und danach alle drei 
(3) Jahre. Auf Ersuchen des Ausschusses 
und auf der Grundlage der 
Überwachungsmaßnahmen und 
Stresstests im Einklang mit dieser 
Verordnung überprüft oder aktualisiert 
die Kommission die Liste auch jederzeit 
außerhalb dieser geplanten 
Überprüfungen.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Für den Fall, dass ein Rohstoff 
aufgrund der Aktualisierung gemäß 
Absatz 3 dieses Artikels nicht mehr als 
strategischer Rohstoff eingestuft wird, 
sollte er über eine Ausnahmeregelung 
drei Jahre nach Veröffentlichung der 
Aktualisierung weiterhin als kritischer 
Rohstoff gelten.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission überprüft und 
aktualisiert erforderlichenfalls die Liste der 
kritischen Rohstoffe bis zum [Amt für 
Veröffentlichungen bitte einfügen: vier 
Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] und danach alle vier Jahre.

4. Die Kommission überprüft und 
aktualisiert erforderlichenfalls die Liste der 
kritischen Rohstoffe bis zum [Amt für 
Veröffentlichungen bitte einfügen: drei 
Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] und danach alle drei 
(3) Jahre. Auf Ersuchen des Ausschusses 
und auf der Grundlage der 
Überwachungsmaßnahmen und 
Stresstests im Einklang mit dieser 
Verordnung überprüft oder aktualisiert 
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die Kommission die Liste auch jederzeit 
außerhalb dieser geplanten 
Überprüfungen.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Für den Fall, dass ein Rohstoff 
aufgrund der Aktualisierung gemäß 
Absatz 4 dieses Artikels nicht mehr als 
strategischer Rohstoff eingestuft wird, 
sollte er über eine Ausnahmeregelung 
drei Jahre nach Veröffentlichung der 
Aktualisierung weiterhin als kritischer 
Rohstoff gelten.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4b. Der Status kritischer und 
strategischer Rohstoffe ist in allen 
Rechtsvorschriften der Union zu 
berücksichtigen, wenn Materialien in 
allgemeinen und produkt- und 
stoffspezifischen Rechtsvorschriften 
direkt oder indirekt betroffen sind.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) das Projekt würde einen 
bedeutenden Beitrag zur Sicherung der 
Versorgung der Union mit strategischen 

a) das Projekt würde einen 
bedeutenden Beitrag zur Sicherung der 
Versorgung der Union mit kritischen und 
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Rohstoffen leisten; strategischen Rohstoffen und zur 
Versorgung der Union mit Erzeugnissen, 
die aus kritischen Rohstoffen hergestellt 
werden, leisten;

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) das Projekt würde nachhaltig 
durchgeführt werden, insbesondere im 
Hinblick auf die Überwachung, 
Vermeidung und Minimierung von 
Umweltauswirkungen, die Anwendung 
sozial verantwortlicher Verfahren, 
einschließlich der Achtung der Menschen- 
und Arbeitnehmerrechte, das Potenzial für 
hochwertige Arbeitsplätze und eine 
sinnvolle Zusammenarbeit mit lokalen 
Gemeinschaften und einschlägigen 
Sozialpartnern, und die Anwendung 
transparenter Geschäftspraktiken mit 
angemessenen Maßnahmen zur Einhaltung 
der Vorschriften, um die Gefahr 
nachteiliger Auswirkungen auf das 
ordnungsgemäße Funktionieren der 
öffentlichen Verwaltung, einschließlich 
Korruption und Bestechung, zu vermeiden 
und zu minimieren;

c) das Projekt würde transparent und 
nachhaltig durchgeführt werden, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Überwachung, Vermeidung und 
Minimierung von sozioökologischen und 
klimatischen Auswirkungen, die 
Anwendung sozial verantwortlicher 
Verfahren, einschließlich der Achtung der 
Menschen- und Arbeitnehmerrechte, das 
kulturelle Erbe, das Potenzial für 
hochwertige Arbeitsplätze und eine 
sinnvolle Zusammenarbeit mit regionalen 
und lokalen Gemeinschaften und 
einschlägigen Sozialpartnern, und die 
Anwendung transparenter 
Geschäftspraktiken mit angemessenen und 
soliden Maßnahmen zur Einhaltung der 
Vorschriften, um die Gefahr nachteiliger 
Auswirkungen auf das ordnungsgemäße 
Funktionieren der öffentlichen Verwaltung, 
einschließlich Korruption und Bestechung, 
zu vermeiden und zu minimieren;

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) bei Gewinnungsprojekten in der 
Union würde das Projekt Mehrwert 
schaffen, indem dafür gesorgt wird, dass 
eine weitere Stufe der 
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Wertschöpfungskette in der Region 
verbleibt;

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) bei Projekten in der Union hätte die 
Einrichtung, der Betrieb oder die 
Herstellung des Projekts 
grenzüberschreitende Vorteile über den 
betreffenden Mitgliedstaat hinaus, auch für 
nachgelagerte Sektoren;

d) bei Projekten in der Union hätte die 
Einrichtung, der Betrieb oder die 
Herstellung des Projekts 
grenzüberschreitende Vorteile über den 
betreffenden Mitgliedstaat hinaus, auch für 
nachgelagerte Sektoren sowie regionale 
und lokale Gemeinschaften;

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) bei Projekten in Drittländern, bei 
denen es sich um Schwellen- oder 
Entwicklungsländer handelt, wäre das 
Projekt für die Union und das betreffende 
Drittland von beiderseitigem Nutzen, da es 
einen Mehrwert in diesem Land schaffen 
würde.

e) bei Projekten in Kandidaten-, 
Nachbar- und Drittländern, bei denen es 
sich um Schwellen- oder 
Entwicklungsländer handelt, wäre das 
Projekt für die Union und das betreffende 
Drittland von beiderseitigem Nutzen, da es 
unter Wahrung der internationalen 
Normen und Übereinkommen sowie bei 
Einhaltung der entsprechenden sozialen, 
ökologischen und arbeitsrechtlichen 
Anforderungen, die für Projekte in der 
Union gelten, einen Mehrwert in diesem 
Land schaffen würde.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Anerkennung eines Projekts als 
strategisches Projekt berührt nicht die 
Anforderungen, die nach internationalem, 
Unions- oder nationalem Recht für das 
betreffende Projekt oder den Projektträger 
gelten.

3. Die Anerkennung eines Projekts als 
strategisches Projekt berührt nicht die 
Anforderungen, die nach internationalem, 
Unions- oder nationalem Recht, 
einschließlich des nationalen Rechts in 
Drittländern, für das betreffende Projekt 
oder den Projektträger gelten.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Gegebenenfalls sollte die 
Kommission die Durchführbarkeit 
ergänzender strategischer Projekte im 
Bereich Infrastruktur prüfen, die das 
Potenzial haben, den Verkehr und die 
Kommunikation im Zusammenhang mit 
strategischen Projekten im Bereich 
Rohstoffe zu erleichtern und zu 
verbessern, sowie allgemein zur 
Verbesserung der regionalen und lokalen 
Entwicklung und einer höheren 
gesellschaftlichen Akzeptanz von 
strategischen Projekten im Bereich 
Rohstoffe und zur sozialen Inklusion 
beitragen, wobei auch Umweltfragen 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3b. Bei der Einführung von 
Verpflichtungen, etwa von 
Zertifizierungssystemen und 
Anforderungen in Bezug auf den 
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ökologischen Fußabdruck, bedarf es eines 
ausgewogenen Ansatzes, um der Industrie 
die Einhaltung dieser Verpflichtungen zu 
ermöglichen und gleichzeitig gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für EU- und 
Nicht-EU-Unternehmen zu gewährleisten.

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) einen Zeitplan für die 
Durchführung des Projekts, einschließlich 
einer Übersicht über die für das Projekt 
erforderlichen Genehmigungen und den 
Stand des jeweiligen 
Genehmigungsverfahrens;

c) einen Zeitplan für die 
Durchführung des Projekts, einschließlich 
einer Übersicht über die für das Projekt 
erforderlichen Genehmigungen und den 
Stand des jeweiligen transparenten 
Genehmigungsverfahrens sowie eine 
angemessene Einbeziehung der 
Öffentlichkeit in das Verfahren;

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) einen Plan mit Maßnahmen zur 
Förderung der öffentlichen Akzeptanz, 
gegebenenfalls einschließlich der 
Einrichtung regelmäßiger 
Kommunikationskanäle mit den lokalen 
Gemeinschaften und Organisationen, 
einschließlich der Sozialpartner, der 
Durchführung von Sensibilisierungs- und 
Informationskampagnen und der 
Einrichtung von Schadensbegrenzungs- 
und Ausgleichsmechanismen;

d) einen Plan mit Maßnahmen zur 
Achtung des Kulturerbes und 
Sicherstellung einer sinnvollen 
Einbeziehung und einer aktiven 
Teilnahme der betreffenden 
Gemeinschaften während des gesamten 
Projektes, insbesondere der betreffenden 
indigenen Gemeinschaften, zur Förderung 
der öffentlichen Akzeptanz, gegebenenfalls 
einschließlich der Einrichtung 
regelmäßiger Kommunikationskanäle mit 
den regionalen und lokalen Behörden und 
Organisationen, einschließlich der 
Sozialpartner sowie der regionalen und 
lokalen Gemeinschaften, der 
Durchführung von Beteiligungs-, 
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Sensibilisierungs- und 
Informationskampagnen und der 
Einrichtung von Schadensbegrenzungs- 
und Ausgleichsmechanismen , sowie der 
Sicherstellung, dass die 
Zwangsumsiedlung ausschließlich als 
letztes Mittel eingesetzt wird;

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) Schätzungen zur potenziellen 
Schaffung von Arbeitsplätzen und zum 
Bedarf des Projekts an qualifizierten 
Arbeitskräften sowie Neuqualifizierung 
und beruflicher Weiterbildung.

g) Schätzungen zur potenziellen 
Schaffung von Arbeitsplätzen und zum 
Bedarf des Projekts an qualifizierten 
Arbeitskräften sowie Neuqualifizierung 
und beruflicher Weiterbildung, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass die 
Gleichstellung der Geschlechter gefördert 
wird, die Sozialklausel verwendet wird 
und nach Möglichkeit der Schwerpunkt 
auf der Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten für 
unterrepräsentierte und sozial 
benachteiligte Gruppen liegt, 
insbesondere in Regionen, die in dieser 
Hinsicht vor Herausforderungen stehen. 
Bei Gewinnungsprojekten ist eine 
Schätzung des Mehrwerts enthalten, der 
bei der metallurgischen und 
mineralogischen Verarbeitung und 
Veredelung von Bodenschätzen erreicht 
wird und sich in neu geschaffenen 
Arbeitsplätzen, in Form von Forschung 
und Entwicklung und erhöhtem 
Geschäftsvolumen äußert.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Erhebt der Mitgliedstaat, dessen 
Hoheitsgebiet von einem vorgeschlagenen 
Projekt betroffen ist, Einwände gegen die 
Gewährung des vorgeschlagenen Status als 
strategisches Projekt, so legt er bei der 
Erörterung gemäß Absatz 4 stichhaltige 
Gründe dafür vor. Der Ausschuss erörtert 
die von einem Mitgliedstaat vorgebrachten 
stichhaltigen Gründe für seine Einwände. 
Hält der Mitgliedstaat nach der Erörterung 
an seinem Einwand fest, kommt das 
Projekt nicht für den Status eines 
strategischen Projekts in Frage

Erhebt der Mitgliedstaat, dessen 
Hoheitsgebiet von einem vorgeschlagenen 
Projekt betroffen ist, nach Konsultation 
der betreffenden lokalen und regionalen 
Behörden Einwände gegen die Gewährung 
des vorgeschlagenen Status als 
strategisches Projekt, so legt er bei der 
Erörterung gemäß Absatz 4 stichhaltige 
Gründe dafür vor. Der Ausschuss erörtert 
die von einem Mitgliedstaat vorgebrachten 
stichhaltigen Gründe für seine Einwände. 
Hält der Mitgliedstaat nach der Erörterung 
an seinem Einwand fest, kommt das 
Projekt nicht für den Status eines 
strategischen Projekts in Frage.

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Beschluss der Kommission ist zu 
begründen, gegebenenfalls auch dann, 
wenn er von der Stellungnahme des 
Ausschusses abweicht. Die Kommission 
teilt ihre Gründe dem Ausschuss sowie 
dem Projektträger mit.

Der Beschluss der Kommission ist zu 
begründen, gegebenenfalls auch dann, 
wenn er von der Stellungnahme des 
Ausschusses abweicht. Die Kommission 
teilt ihre Gründe dem Ausschuss, den 
zuständigen Behörden in dem 
Mitgliedstaat, dem Europäischen 
Parlament sowie dem Projektträger mit.

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Stellt die Kommission fest, dass ein 
strategisches Projekt die in Artikel 5 
Absatz 1 genannten Kriterien nicht mehr 
erfüllt, oder stützte sich seine 

8. Stellt die Kommission fest, dass 
sich die Anerkennung eines strategischen 
Projekts auf einen Antrag mit in 
erheblichem Maß unrichtigen Angaben 
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Anerkennung auf einen Antrag mit 
unrichtigen Angaben, so kann sie unter 
Berücksichtigung der Stellungnahme des 
Ausschusses und des verantwortlichen 
Projektträgers den Beschluss über die 
Gewährung des Status als strategisches 
Projekt aufheben.

stützte, so kann sie unter Berücksichtigung 
der Stellungnahme des Ausschusses und 
des verantwortlichen Projektträgers den 
Beschluss über die Gewährung des Status 
als strategisches Projekt aufheben.

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Es wird davon ausgegangen, dass 
strategische Projekte einen Beitrag zur 
Sicherung der Versorgung mit 
strategischen Rohstoffen in der Union 
leisten.

1. Es wird davon ausgegangen, dass 
strategische Projekte einen Beitrag zur 
Sicherung der Versorgung mit 
strategischen Rohstoffen in der Union 
leisten. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass strategischen Projekten als 
Angelegenheiten von öffentlichem 
Interesse oder öffentlichem 
Sicherheitsinteresse hohe Priorität 
eingeräumt wird.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Mitgliedstaat, dessen 
Hoheitsgebiet von einem strategischen 
Projekt betroffen ist, ergreift Maßnahmen, 
um zu dessen fristgerechter und wirksamer 
Durchführung beizutragen.

3. Der Mitgliedstaat, dessen 
Hoheitsgebiet von einem strategischen 
Projekt betroffen ist, ergreift zusammen 
mit den regionalen und lokalen Behörden 
Maßnahmen, um zu dessen fristgerechter, 
transparenter und wirksamer 
Durchführung beizutragen.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Der Ausschuss erörtert in 
regelmäßigen Diskussionen die 
Durchführung der strategischen Projekte. 
Erforderlichenfalls prüft er Maßnahmen, 
die der Projektträger, der Mitgliedstaat, 
dessen Hoheitsgebiet unmittelbar von 
einem strategischen Projekt betroffen ist, 
oder dessen regionale und lokale 
Behörden ergreifen könnte, um die 
strategischen Projekte auf ihrem Weg zu 
einem erfolgreichen Abschluss weiter zu 
unterstützen. Der Ausschuss unterrichtet 
den Projektträger, den Mitgliedstaat und 
die regionalen und lokalen Behörden 
zeitnah über die Ergebnisse der 
Diskussionen.

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Der Projektträger richtet eine 
spezielle Projektwebsite ein und 
aktualisiert diese regelmäßig mit 
einschlägigen Informationen über das 
strategische Projekt, einschließlich 
Informationen über die ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen und Vorteile des 
strategischen Projekts. Die Website ist für 
die Öffentlichkeit frei zugänglich und in 
einer oder mehreren Sprachen verfügbar, 
die von der örtlichen Bevölkerung leicht 
verstanden werden können.

9. Der Projektträger richtet eine 
spezielle Projektwebsite ein und 
aktualisiert diese regelmäßig mit 
einschlägigen Informationen über das 
strategische Projekt, einschließlich 
Informationen über die ökologischen, 
kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen und Vorteile des 
strategischen Projekts. Die Website ist für 
die Öffentlichkeit frei zugänglich und in 
einer oder mehreren Sprachen verfügbar, 
die von der örtlichen Bevölkerung und von 
den lokalen Gemeinschaften leicht 
verstanden werden können. Die 
Projektwebsite enthält 
Folgenabschätzungen, die in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und 
Menschenrechte durchgeführt wurden, 
sowie bestehende Vereinbarungen mit 
betroffenen Gemeinschaften und 
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Konzessionsverträge mit Behörden.

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Zuständigkeiten der 
zuständigen nationalen Behörde gemäß 
Absatz 1 oder die damit verbundenen 
Aufgaben können für jedes Projekt im 
Zusammenhang mit kritischen Rohstoffen 
einer anderen Behörde übertragen oder von 
einer anderen Behörde wahrgenommen 
werden, sofern

3. Die Zuständigkeiten der 
zuständigen nationalen Behörde gemäß 
Absatz 1 oder die damit verbundenen 
Aufgaben können für jedes Projekt im 
Zusammenhang mit kritischen Rohstoffen 
einer anderen Behörde übertragen oder von 
einer anderen Behörde wahrgenommen 
werden, insbesondere wenn es sich bei 
dieser anderen Behörde um eine 
zuständige lokale oder regionale Behörde 
handelt, sofern

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 8 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) erörtert regelmäßig die Umsetzung 
dieses Abschnitts und informiert über 
bewährte Verfahren, um das 
Genehmigungsverfahren für Projekte im 
Zusammenhang mit kritischen Rohstoffen 
zu beschleunigen und deren Akzeptanz in 
der Öffentlichkeit zu verbessern,

a) erörtert regelmäßig die Umsetzung 
dieses Abschnitts und informiert über 
bewährte Verfahren, um das 
Genehmigungsverfahren für Projekte im 
Zusammenhang mit kritischen Rohstoffen 
zu beschleunigen und die öffentliche 
Beteiligung und Konsultation die Projekte 
betreffend sowie die Akzeptanz der 
Projekte in der Öffentlichkeit zu 
verbessern, und gibt bewährte Verfahren, 
auch aus anderen relevanten 
Bergbauregionen, weiter und erörtert 
diese, um strukturierte und berechenbare 
Formate sicherzustellen;

Änderungsantrag 85
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Um eine effiziente Bearbeitung der 
mit den strategischen Projekten in der 
Union verbundenen 
Genehmigungsverfahren durch die 
Verwaltung zu gewährleisten, stellen die 
Projektträger und alle betroffenen 
Behörden sicher, dass diese Verfahren so 
zügig wie möglich nach dem nationalen 
Recht und dem Recht der Union bearbeitet 
werden.

1. Um eine effiziente und 
transparente Bearbeitung der mit den 
strategischen Projekten in der Union 
verbundenen Genehmigungsverfahren 
durch die Verwaltung zu gewährleisten, 
stellen die Projektträger und alle 
betroffenen Behörden sicher, dass diese 
Verfahren so zügig wie möglich nach dem 
nationalen Recht und dem Recht der Union 
bearbeitet werden.

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet der im Unionsrecht 
vorgesehenen Verpflichtungen erhalten 
strategische Projekte in der Union den 
Status der höchstmöglichen nationalen 
Bedeutung, sofern ein solcher Status im 
nationalen Recht vorgesehen ist, und 
werden in den Genehmigungsverfahren 
entsprechend behandelt.

2. Unbeschadet der im Unionsrecht 
vorgesehenen Verpflichtungen erhalten 
strategische Projekte in der Union den 
Status der höchstmöglichen nationalen 
Bedeutung, sofern ein solcher Status im 
nationalen Recht vorgesehen ist, und 
werden in den Genehmigungsverfahren, 
einschließlich bei Bau-, Chemie- und 
Netzanschlussgenehmigungen sowie bei 
Umweltverträglichkeitsprüfungen und -
genehmigungen, sofern diese erforderlich 
sind, und auch in allen administrativen 
Anträgen und Verfahren, einschließlich 
der Anträge für öffentliche Mittel, 
entsprechend behandelt.

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Alle Streitbeilegungsverfahren, 
Rechtsstreitigkeiten, Beschwerden und 
Rechtsbehelfe im Zusammenhang mit dem 
Genehmigungsverfahren und der Erteilung 
von Genehmigungen für strategische 
Projekte in der Union vor nationalen 
Gerichten, Gerichtshöfen, anderen 
Gremien, einschließlich Mediation oder 
Schiedsverfahren, sofern sie im nationalen 
Recht vorgesehen sind, werden als 
dringlich behandelt, falls und soweit das 
nationale Recht entsprechende 
Dringlichkeitsverfahren vorsieht und 
sofern die normalerweise geltenden 
Verteidigungsrechte von Einzelpersonen 
oder lokalen Gemeinschaften geachtet 
werden. Die Projektträger strategischer 
Projekte nehmen gegebenenfalls an einem 
solchen Dringlichkeitsverfahren teil.

3. Alle Streitbeilegungsverfahren, 
Rechtsstreitigkeiten, Beschwerden und 
Rechtsbehelfe im Zusammenhang mit dem 
Genehmigungsverfahren und der Erteilung 
von Genehmigungen für strategische 
Projekte in der Union vor nationalen 
Gerichten, Gerichtshöfen, anderen 
Gremien, einschließlich Mediation oder 
Schiedsverfahren, sofern sie im nationalen 
Recht vorgesehen sind, werden als 
dringlich behandelt, falls und soweit das 
nationale Recht entsprechende 
Dringlichkeitsverfahren vorsieht und 
sofern die normalerweise geltenden 
Verteidigungsrechte von Einzelpersonen 
oder von regionalen oder lokalen 
Gemeinschaften geachtet werden. Die 
Projektträger strategischer Projekte 
nehmen gegebenenfalls an einem solchen 
Dringlichkeitsverfahren teil.

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Bei strategischen Projekten in der 
Union, die in das Genehmigungsverfahren 
eingetreten sind, bevor ihnen der Status 
eines strategischen Projekts zuerkannt 
wurde, dürfen die verbleibenden Schritte 
des Genehmigungsverfahrens nach der 
Zuerkennung des strategischen Status 
abweichend von Absatz 1 nicht länger 
dauern als:

2. Bei strategischen Projekten in der 
Union, die in das Genehmigungsverfahren 
eingetreten sind, bevor ihnen der Status 
eines strategischen Projekts zuerkannt 
wurde, und bei Projekten zur Ausweitung 
von bereits genehmigten Tätigkeiten 
dürfen die verbleibenden Schritte des 
Genehmigungsverfahrens nach der 
Zuerkennung des strategischen Status 
abweichend von Absatz 1 nicht länger 
dauern als:

Änderungsantrag 89
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die in Artikel 8 Absatz 1 genannte 
zuständige nationale Behörde stellt sicher, 
dass die betreffenden Behörden die 
begründete Schlussfolgerung gemäß 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g Ziffer iv 
der Richtlinie 2011/92/EU über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei einem 
strategischen Projekt innerhalb von drei 
Monaten nach Eingang aller gemäß den 
Artikeln 5, 6 und 7 der genannten 
Richtlinie eingeholten erforderlichen 
Informationen und nach Abschluss der 
Konsultationen gemäß den Artikeln 6 und 
7 der genannten Richtlinie ziehen.

3. Die in Artikel 8 Absatz 1 genannte 
zuständige nationale Behörde stellt sicher, 
dass die betreffenden Behörden die 
begründete Schlussfolgerung gemäß 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g Ziffer iv 
der Richtlinie 2011/92/EU über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei einem 
strategischen Projekt innerhalb von zwei 
Monaten nach Eingang aller gemäß den 
Artikeln 5, 6 und 7 der genannten 
Richtlinie eingeholten erforderlichen 
Informationen und nach Abschluss der 
Konsultationen gemäß den Artikeln 6 und 
7 der genannten Richtlinie ziehen.

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der Zeitrahmen für die Anhörung 
der betroffenen Öffentlichkeit zu dem in 
Artikel 5 Absatz 1 der 
Richtlinie 2011/92/EU genannten Bericht 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
beträgt bei strategischen Projekten nicht 
mehr als 90 Tage.

4. Der Zeitrahmen für die Anhörung 
der betroffenen Öffentlichkeit zu dem in 
Artikel 5 Absatz 1 der 
Richtlinie 2011/92/EU genannten Bericht 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
beträgt bei strategischen Projekten nicht 
mehr als 30 Tage.

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Relevante Stellen, die die 
Zivilgesellschaft vertreten, wie Partner 
des Umweltbereichs, nichtstaatliche 
Organisationen und Stellen, die für die 
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Förderung der sozialen Inklusion, 
Grundrechte, Rechte von Menschen mit 
Behinderung, Gleichstellung der 
Geschlechter und Nichtdiskriminierung 
zuständig sind, werden ordnungsgemäß 
konsultiert.

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden, die für die Ausarbeitung der 
Pläne, einschließlich der 
Flächenwidmungs-, Raumordnungs- und 
Landnutzungspläne, zuständig sind, 
gegebenenfalls Bestimmungen für die 
Entwicklung von Projekten im 
Zusammenhang mit kritischen Rohstoffen 
in diese Pläne aufnehmen. Vorrang haben 
künstliche und bebaute Flächen, 
Industriegelände, Brachflächen und 
gegebenenfalls Grünflächen, die nicht für 
die Land- und Forstwirtschaft genutzt 
werden können.

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden, die für die Ausarbeitung der 
Pläne, einschließlich der 
Flächenwidmungs-, Raumordnungs- und 
Landnutzungspläne, zuständig sind, 
gegebenenfalls Bestimmungen für die 
Entwicklung von Projekten im 
Zusammenhang mit kritischen Rohstoffen 
in diese Pläne aufnehmen. Wenn eine 
Gemeinde aktive/aufgegebene Bergwerke 
besitzt, bekannten historischen 
Bergbauaktivitäten nachgeht, 
mineralisches Grundgestein aufweist oder 
über Mineralvorkommen verfügt, die im 
Rahmen eines geologischen Gutachtens 
eines Mitgliedstaats oder von einem in der 
Exploration / im Bergbau tätigen 
Unternehmen bestätigt wurden, räumen 
die lokalen Behörden 
Explorationsaktivitäten und 
Bergbauprojekten in diesem Gebiet 
Vorrang ein. Vorrang haben künstliche 
und bebaute Flächen, Industriegelände, 
Brachflächen und gegebenenfalls 
Grünflächen. Berücksichtigt werden auch 
die räumliche Nähe zu potenziellen 
Abbaustätten und die Möglichkeit, 
Technologieknotenpunkte einzurichten, 
durch die Synergieeffekte zwischen den 
verschiedenen Komponenten der 
Wertschöpfungskette gefördert werden.
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Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, um 
private Investitionen in strategische 
Projekte zu beschleunigen und zu fördern. 
Zu diesen Tätigkeiten kann unbeschadet 
der Artikel 107 und 108 des AEUV die 
Bereitstellung und Koordinierung von 
Unterstützung für strategische Projekte 
gehören, die Schwierigkeiten beim Zugang 
zu Finanzmitteln haben.

1. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sowie die betreffenden 
lokalen und regionalen Behörden 
ergreifen Maßnahmen, um private 
Investitionen in strategische Projekte zu 
beschleunigen und zu fördern. Zu diesen 
Tätigkeiten kann unbeschadet der 
Artikel 107 und 108 des AEUV die 
Bereitstellung und Koordinierung von 
Unterstützung für strategische Projekte 
gehören, die Schwierigkeiten beim Zugang 
zu Finanzmitteln haben.

Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können 
strategische Projekte administrativ 
unterstützen, um deren rasche und 
wirksame Durchführung zu erleichtern, 
indem sie unter anderem Folgendes 
bereitstellen:

2. Die Mitgliedstaaten und die 
regionalen und lokalen Behörden können 
strategische Projekte administrativ 
unterstützen, um deren rasche und 
wirksame Durchführung zu erleichtern, 
indem sie unter anderem Folgendes 
bereitstellen:

Änderungsantrag 95

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Unterstützung der Projektträger, um 
die Akzeptanz des Projekts in der 
Öffentlichkeit weiter zu erhöhen.

b) Unterstützung der Projektträger, um 
die öffentliche Konsultation und 
Beteiligung das Projekt betreffend sowie 
die Akzeptanz des Projekts in der 
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Öffentlichkeit weiter zu erhöhen, 
gegebenenfalls unter Einbeziehung von 
Empfehlungen und bewährten Verfahren 
des Europäischen Ausschusses für 
kritische Rohstoffe;

Änderungsantrag 96

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) berechenbare, regelmäßige und 
eindeutige Mitteilungen an den 
Projektträger im Hinblick auf 
administrative Verzögerungen und 
Hindernisse im Genehmigungsverfahren, 
einschließlich der Gründe für diese 
Verzögerungen.

Änderungsantrag 97

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Bis Juli 2024 wird vom Ausschuss 
ein Online-Portal eingerichtet, auf dem 
eindeutig und transparent darüber 
informiert wird, welche öffentlichen 
Mittel Investoren zur Verfügung stehen, 
welche Beträge in welchen Ländern 
verfügbar sind, in welcher Form die 
Finanzierung erfolgt (z. B. Zuschüsse, 
Steuergutschriften, Differenzverträge 
oder Darlehensbürgschaften) und wie das 
Antragsverfahren abläuft. Dazu gehören 
auch inländische und internationale 
Finanzierungsoptionen.

Änderungsantrag 98
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die in Artikel 35 Absatz 6 
Buchstabe a genannte ständige 
Untergruppe legt zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung einen 
Bericht vor, in dem die Hindernisse für 
den Zugang zu Finanzmitteln beschrieben 
und Empfehlungen zur Erleichterung des 
Zugangs zu Finanzmitteln für 
Rohstoffprojekte durch die Europäische 
Investitionsbank-Gruppe und 
einschlägige Förder- und 
Finanzierungsprogramme der Union 
sowie staatliche Beihilfen ausgesprochen 
werden.

Änderungsantrag 99

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1c. Bei allen neuen 
Finanzierungsquellen auf EU-Ebene, die 
in Verbindung mit dem Industrieplan zum 
Grünen Deal eingerichtet werden, stellt 
die Kommission eine formale Verbindung 
zum Gesetz zu kritischen Rohstoffen her 
und stellt sicher, dass genügend 
Finanzmittel für die Unterstützung der 
strategischen Projekte in Europa 
bereitgestellt werden.

Änderungsantrag 100

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Erleichterung von Erleichterung von Zusammenarbeit und 
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Abnahmevereinbarungen Abnahmevereinbarungen

Änderungsantrag 101

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Menge und Qualität der 
strategischen Rohstoffe, die sie kaufen 
wollen,

a) Menge und Qualität der Rohstoffe, 
die sie kaufen wollen,

Änderungsantrag 102

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Das in Absatz 1 genannte System 
ermöglicht es den Projektträgern 
strategischer Projekte, Angebote 
abzugeben, in denen Folgendes angegeben 
wird:

3. Das in Absatz 1 genannte System 
ermöglicht es den Projektträgern von 
Rohstoffprojekten, Angebote abzugeben, 
in denen Folgendes angegeben wird:

Änderungsantrag 103

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Menge und Qualität der 
strategischen Rohstoffe, für die sie 
Abnahmevereinbarungen schließen wollen,

a) Menge und Qualität der Rohstoffe, 
für die sie Abnahmevereinbarungen 
schließen wollen,

Änderungsantrag 104

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Auf der Grundlage der gemäß den 
Absätzen 2 und 3 eingegangenen Gebote 
und Angebote bringt die Kommission die 
Projektträger strategischer Projekte mit 
den für ihr Projekt infrage kommenden 
potenziellen Abnehmern in Kontakt.

4. Auf der Grundlage der gemäß den 
Absätzen 2 und 3 eingegangenen Gebote 
und Angebote bringt die Kommission die 
Projektträger von Rohstoffprojekten mit 
den für ihr Projekt infrage kommenden 
potenziellen Abnehmern in Kontakt.

Änderungsantrag 105

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat erstellt ein 
nationales Programm für die allgemeine 
Exploration kritischer Rohstoffe. Jeder 
Mitgliedstaat erstellt das erste dieser 
Programme bis zum [Amt für 
Veröffentlichungen bitte einfügen: ein Jahr 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. Die 
nationalen Programme werden mindestens 
alle fünf Jahre überprüft und 
erforderlichenfalls aktualisiert.

1. Jeder Mitgliedstaat erstellt in 
Konsultation mit den lokalen und 
regionalen Behörden ein nationales 
Programm für die allgemeine Exploration 
kritischer Rohstoffe. Jeder Mitgliedstaat 
erstellt das erste dieser Programme bis zum 
[Amt für Veröffentlichungen bitte 
einfügen: ein Jahr nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung]. Die nationalen Programme 
werden mindestens alle fünf Jahre 
überprüft und erforderlichenfalls 
aktualisiert.

Änderungsantrag 106

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten machen die 
Informationen über ihre 
Mineralvorkommen, die kritische 
Rohstoffe enthalten, die im Rahmen der 
Maßnahmen der in Absatz 1 genannten 
nationalen Programme gesammelt 
wurden, auf einer frei zugänglichen 
Website öffentlich zugänglich. Diese 
Informationen umfassen gegebenenfalls die 

Die Mitgliedstaaten machen die im 
Rahmen der Maßnahmen der in Absatz 1 
genannten nationalen Programme 
gesammelten Informationen über ihre 
Mineralvorkommen, die kritische 
Rohstoffe enthalten, auf einer frei 
zugänglichen Website öffentlich 
zugänglich und informieren die lokalen 
und regionalen Behörden unter Wahrung 
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Einstufung der ermittelten Vorkommen 
anhand der Rahmenklassifikation der 
Vereinten Nationen für Ressourcen.

der Vertraulichkeit sensibler 
Geschäftsinformationen über die in ihrem 
Hoheitsgebiet vorhandenen Vorkommen. 
Diese Informationen umfassen 
gegebenenfalls die Einstufung der 
ermittelten Vorkommen anhand der 
Rahmenklassifikation der Vereinten 
Nationen für Ressourcen.

Änderungsantrag 107

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Erzeugung und 
Erzeugungskapazitäten der Union und 
weltweit auf verschiedenen Stufen der 
Wertschöpfungskette.

d) Erzeugung und 
Erzeugungskapazitäten der Union und 
weltweit auf verschiedenen Stufen der 
Wertschöpfungskette, unabhängig davon, 
ob es sich um derzeitige oder künftige 
Kapazitäten handelt.

Änderungsantrag 108

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Kommission schützt die 
Erzeugung kritischer und strategischer 
Rohstoffe in Europa vor unlauteren 
Handelspraktiken, indem sie 
handelspolitische Schutzmaßnahmen 
aufrechterhält und verstärkt, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen. 
Um weltweit gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen, 
sollte die EU der Schaffung WTO-
konformer Anreize Priorität einräumen. 
Dies könnte in Form von 
Verbraucheranreizen für nachhaltige 
europäische Rohstoffe oder einer 
Unterstützung für den Bau 
fortschrittlicherer Anlagen geschehen.
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Änderungsantrag 109

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission stellt in Zusammenarbeit 
mit den nationalen Behörden, die an der in 
Artikel 35 Absatz 6 Buchstabe c genannten 
ständigen Untergruppe teilnehmen, sicher, 
dass mindestens alle drei Jahre ein 
Stresstest für die Lieferkette jedes 
strategischen Rohstoffs durchgeführt wird. 
Zu diesem Zweck koordiniert die in 
Artikel 35 Absatz 6 Buchstabe c genannte 
ständige Untergruppe die Durchführung 
von Stresstests für die verschiedenen 
strategischen Rohstoffe durch die 
verschiedenen teilnehmenden Behörden 
und teilt diese auf.

Die Kommission stellt in Zusammenarbeit 
mit den nationalen Behörden, die an der in 
Artikel 35 Absatz 6 Buchstabe c genannten 
ständigen Untergruppe teilnehmen, sicher, 
dass mindestens alle drei Jahre ein 
Stresstest für die Lieferkette jedes 
strategischen und kritischen Rohstoffs 
durchgeführt wird. Zu diesem Zweck 
koordiniert die in Artikel 35 Absatz 6 
Buchstabe c genannte ständige 
Untergruppe die Durchführung von 
Stresstests für die verschiedenen 
strategischen und kritischen Rohstoffe 
durch die verschiedenen teilnehmenden 
Behörden und teilt diese auf.

Änderungsantrag 110

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission macht auf einer 
frei zugänglichen Website ein 
Monitoring-Dashboard öffentlich 
zugänglich und aktualisiert es 
regelmäßig, wobei es Folgendes enthält:

entfällt

a) die verfügbaren Informationen 
über die Entwicklung der in Absatz 1 
genannten Parameter,
b) eine Berechnung des 
Versorgungsrisikos im Zusammenhang 
mit kritischen Rohstoffen unter 
Berücksichtigung der unter Buchstabe a 
genannten Informationen,
c) die Ergebnisse der in Absatz 3 
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genannten Stresstests,
d) gegebenenfalls Vorschläge für 
geeignete Abhilfestrategien zur 
Verringerung des Versorgungsrisikos.

Änderungsantrag 111

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Gelangt die Kommission auf der 
Grundlage der gemäß den Absätzen 1, 2 
und 3 eingeholten Informationen zu der 
Auffassung, dass ein eindeutiger Hinweis 
auf das Risiko einer 
Versorgungsunterbrechung besteht, warnt 
sie die Mitgliedstaaten, den Ausschuss und 
die Verwaltungsgremien der Union vor 
Krisenüberwachungs- oder 
Krisenmanagementmechanismen, deren 
Anwendungsbereich relevante kritische 
oder strategische Rohstoffe umfasst.

5. Gelangt die Kommission auf der 
Grundlage der gemäß den Absätzen 1, 2 
und 3 eingeholten Informationen zu der 
Auffassung, dass ein eindeutiger Hinweis 
auf das Risiko einer 
Versorgungsunterbrechung besteht, warnt 
sie die Mitgliedstaaten, den Ausschuss, das 
Europäische Parlament und die 
Verwaltungsgremien der Union vor 
Krisenüberwachungs- oder 
Krisenmanagementmechanismen, deren 
Anwendungsbereich relevante kritische 
oder strategische Rohstoffe umfasst.

Änderungsantrag 112

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission im Rahmen des in Artikel 43 
genannten Berichts Informationen über alle 
neuen oder bestehenden Rohstoffprojekte 
in ihrem Hoheitsgebiet, die für Artikel 19 
Absatz 1 Buchstabe d relevant sind, 
einschließlich einer Klassifikation neuer 
Projekte gemäß der Rahmenklassifikation 
der Vereinten Nationen für Ressourcen.

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission im Rahmen des in Artikel 43 
genannten Berichts gegebenenfalls in 
Zusammenarbeit mit den regionalen und 
lokalen Behörden und nach Konsultation 
der Sozialpartner und Interessenträger, 
einschließlich repräsentativer 
Organisationen der KMU, Informationen 
über alle neuen oder bestehenden 
Rohstoffprojekte in ihrem Hoheitsgebiet, 
die für Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe d 
relevant sind, einschließlich einer 
Klassifikation neuer Projekte gemäß der 
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Rahmenklassifikation der Vereinten 
Nationen für Ressourcen.

Änderungsantrag 113

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) der Lagerbestände für jeden 
strategischen Rohstoff, gemessen sowohl 
in Tonnen als auch als Prozentsatz des 
jährlichen nationalen Verbrauchs der 
betreffenden Rohstoffe, sowie die 
chemische Form und Reinheit der 
vorrätigen Rohstoffe,

a) der Lagerbestände für jeden 
strategischen Rohstoff, gemessen sowohl 
in Tonnen als auch als Prozentsatz des 
jährlichen nationalen Verbrauchs der 
betreffenden Rohstoffe in seinem 
Hoheitsgebiet, sowie der chemischen 
Form und Reinheit der vorrätigen 
Rohstoffe,

Änderungsantrag 114

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bis zum [Amt für 
Veröffentlichungen bitte einfügen: zwei 
Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] und danach alle zwei Jahre 
übermittelt die Kommission dem 
Ausschuss auf der Grundlage der gemäß 
Artikel 21 Absatz 1 erhaltenen 
Informationen Folgendes:

1. Bis zum [Amt für 
Veröffentlichungen bitte einfügen: zwei 
Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] und danach alle zwei Jahre 
übermittelt die Kommission dem 
Ausschuss und dem Europäischen 
Parlament auf der Grundlage der gemäß 
Artikel 21 Absatz 1 erhaltenen 
Informationen Folgendes:

Änderungsantrag 115

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) als Betrag ausgedrückt wird, der 
erforderlich ist, um die durchschnittlichen 

a) als Betrag ausgedrückt wird, der 
erforderlich ist, um die durchschnittlichen 
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täglichen Nettoeinfuhren an einer gewissen 
Anzahl an Tagen im Falle einer 
Versorgungsunterbrechung abzudecken, 
berechnet auf der Grundlage des 
Einfuhrvolumens im vorausgegangenen 
Kalenderjahr,

täglichen Nettoeinfuhren an einer gewissen 
Anzahl an Tagen im Falle einer 
Versorgungsunterbrechung für die 
Herstellung lebenswichtiger Güter und 
die Lieferung von Waren und Erbringung 
von Dienstleistungen, die unmittelbar mit 
vitalen gesellschaftlichen Funktionen 
oder wirtschaftlichen Aktivitäten 
zusammenhängen, abzudecken, berechnet 
auf der Grundlage des Einfuhrvolumens im 
vorausgegangenen Kalenderjahr,

Änderungsantrag 116

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Mindestmengen an benötigten 
Rohstoffen für die Teilnahme am System 
unter Berücksichtigung der erwarteten 
Anzahl interessierter Teilnehmer und der 
Notwendigkeit, eine überschaubare 
Teilnehmerzahl zu gewährleisten, 
festlegen.

b) Mindestmengen an benötigten 
Rohstoffen für die Teilnahme am System 
unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Möglichkeiten und Bedürfnisse von 
Marktakteuren im KMU-Sektor, der 
erwarteten Anzahl interessierter 
Teilnehmer und der Notwendigkeit, diese 
Teilnehmer im Rahmen des Systems 
effizient zu verwalten, festlegen.

Änderungsantrag 117

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat muss bis zum 
[Amt für Veröffentlichungen bitte 
einfügen: drei Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung] nationale Programme 
annehmen und durchführen, die folgende 
Maßnahmen enthalten:

1. Jeder Mitgliedstaat muss bis zum 
[Amt für Veröffentlichungen bitte 
einfügen: drei Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung] nationale Programme 
annehmen und durchführen, die einen 
Mehrebenen-Governance-Ansatz 
verfolgen, der die regionalen Behörden in 
die Entscheidungsprozesse einbezieht, 
und folgende Maßnahmen enthalten:
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Änderungsantrag 118

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Steigerung der Sammlung von 
Abfällen mit hohem Potenzial für die 
Verwertung kritischer Rohstoffe und 
Gewährleistung ihrer Einführung in das 
geeignete Recyclingsystem, um die 
Verfügbarkeit und Qualität von 
rezyklierbaren Materialien als Input für 
Anlagen zur Wiederverwertung kritischer 
Rohstoffe zu maximieren;

a) Steigerung der Sammlung , 
Sortierung und Verarbeitung von 
Abfällen , Metallschrott und 
Altprodukten, die kritische Rohstoffe 
enthalten, und Gewährleistung ihrer 
Einführung in das geeignete 
Recyclingsystem, um die Verfügbarkeit 
und Qualität von rezyklierbaren 
Materialien als Input für Anlagen zur 
Wiederverwertung kritischer Rohstoffe zu 
maximieren, insbesondere durch die 
Annahme von Qualitätsstandards für die 
Recyclingprozesse komplexer 
Abfallströme wie Elektronikschrott;

Änderungsantrag 119

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Steigerung der Wiederverwendung 
von Produkten und Bestandteilen mit 
hohem Potenzial für die Verwertung 
kritischer Rohstoffe;

b) Steigerung der Wiederverwendung 
, Reparatur, Wiederaufarbeitung, 
Wiederaufbereitung und Umnutzung von 
Produkten und Bestandteilen, die kritische 
Rohstoffe enthalten;

Änderungsantrag 120

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Steigerung der technologischen 
Reife von Recyclingtechnologien für 
kritische Rohstoffe und Förderung der 
Materialeffizienz und der Substitution 

d) Steigerung der technologischen 
Reife von Recyclingtechnologien für 
kritische Rohstoffe, Förderung der 
Materialeffizienz und Unterstützung der 
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kritischer Rohstoffe in Anwendungen, 
zumindest durch die Aufnahme 
entsprechender 
Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen 
nationaler Forschungs- und 
Innovationsprogramme;

Substitution kritischer Rohstoffe in den 
jeweiligen Anwendungen bei 
Sicherstellung derselben Effizienz sowie 
derselben technischen und 
wirtschaftlichen Durchführbarkeit wie bei 
den auszutauschenden kritischen 
Rohstoffen. Dies kann zumindest durch 
die Aufnahme von 
Unterstützungsmaßnahmen für diese 
Zwecke im Rahmen nationaler Forschungs- 
und Innovationsprogramme erreicht 
werden. Diese Initiativen umfassen die 
Förderung der Schaffung von 
Knotenpunkten der Recyclingtechnologie, 
dank denen in Zusammenarbeit mit 
lokalen und regionalen Behörden 
Synergien für die Erforschung und 
Entwicklung von Recyclingverfahren für 
kritische Rohstoffe geschaffen werden;

Änderungsantrag 121

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Gewährleistung, dass ihre 
Arbeitskräfte mit den Kompetenzen 
ausgestattet sind, die erforderlich sind, um 
die Kreislaufprinzip der 
Wertschöpfungskette für kritische 
Rohstoffe zu unterstützen.

e) unter Einbeziehung der 
Sozialpartner und durch nachhaltige 
öffentliche Investitionen Gewährleistung, 
dass ihre Arbeitskräfte durch 
Neuqualifizierung und berufliche 
Weiterbildung mit den 
Schlüsselkompetenzen ausgestattet sind, 
die erforderlich sind, um das 
Kreislaufprinzip der Wertschöpfungskette 
für kritische Rohstoffe zu unterstützen;

Änderungsantrag 122

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) Einrichtung eines stabilen 
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Sekundärmarkts für kritische Rohstoffe, 
Koordinierung von gemeinsamen 
Initiativen und Austausch über bewährte 
Verfahren.

Änderungsantrag 123

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In Bezug auf Absatz 1 Buchstaben a und b 
können die in jenem Absatz genannten 
Programme unbeschadet der Artikel 107 
und 108 AEUV die Einführung finanzieller 
Anreize wie Rabatte, monetäre 
Vergütungen oder Pfandsysteme umfassen, 
um die Wiederverwendung von Produkten 
mit hohem Potenzial für die Verwertung 
kritischer Rohstoffe und die Sammlung 
von Abfällen aus solchen Produkten zu 
fördern.

In Bezug auf Absatz 1 Buchstaben a und b 
können die in jenem Absatz genannten 
Programme unbeschadet der Artikel 107 
und 108 AEUV die Einführung finanzieller 
Anreize wie Rabatte, monetäre 
Vergütungen oder Pfandsysteme umfassen, 
um unter Berücksichtigung der 
besonderen Bedürfnisse der 
verschiedenen Regionen die 
Wiederverwendung von Produkten mit 
einem gewissen Anteil an kritischen 
Rohstoffen und die Sammlung von 
Abfällen aus Produkten mit Potenzial für 
die Verwertung kritischer Rohstoffe zu 
fördern.

Änderungsantrag 124

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Bei der Übermittlung der Daten 
über die Mengen an recycelten Elektro- 
und Elektronik-Altgeräten an die 
Kommission gemäß Artikel 16 Absatz 6 
der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte weisen die 
Mitgliedstaaten getrennt die Mengen der 
Bestandteile an, die relevante Mengen 
kritischer Rohstoffe enthalten, die aus 
solchen Altgeräten entfernt wurden, und 
die Mengen kritischer Rohstoffe, die aus 

5. Bei der Übermittlung der Daten 
über die Mengen an recycelten Elektro- 
und Elektronik-Altgeräten an die 
Kommission gemäß Artikel 16 Absatz 6 
der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte weisen die 
Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit 
den lokalen und regionalen Behörden die 
in Elektro- und Elektronikgeräten 
enthaltenen und in Verkehr gebrachten 
kritischen Rohstoffe, die Mengen der 
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Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
verwertet wurden, gesondert aus und 
erstatten Bericht darüber. Die Kommission 
erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen 
das Format und die Einzelheiten dieser 
Berichterstattung festgelegt werden. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 37 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen. Der erste 
Berichtszeitraum erstreckt sich auf das 
erste vollständige Kalenderjahr nach dem 
Erlass dieser Durchführungsrechtsakte.

Bestandteile, die relevante Mengen 
kritischer Rohstoffe enthalten, die aus 
solchen Altgeräten entfernt wurden, und 
die Mengen kritischer Rohstoffe, die aus 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
verwertet wurden, gesondert aus und 
erstatten Bericht darüber. Die Kommission 
erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen 
das Format und die Einzelheiten dieser 
Berichterstattung festgelegt werden. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 37 Absatz 3 genannten 
Prüfverfahren erlassen. Der erste 
Berichtszeitraum erstreckt sich auf das 
erste vollständige Kalenderjahr nach dem 
Erlass dieser Durchführungsrechtsakte.

Änderungsantrag 125

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Im Rahmen des 
Bewertungsverfahrens gemäß Artikel 46 
legt die Kommission Zielvorgaben für die 
Sammlung und Verwertung von 
kritischen Rohstoffen aus Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten fest. Diese 
Zielvorgaben werden schrittweise 
festgelegt und alle zwei Jahre 
entsprechend der technologischen 
Entwicklung, den Recyclingkapazitäten 
und der Verfügbarkeit von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten im Einklang mit 
dem Bericht in Absatz 5, den in Artikel 1 
genannten Zielen und den regionalen und 
lokalen Sammelberichten überprüft.

Änderungsantrag 126

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Erstellung dieser Liste 
berücksichtigt die Kommission:

Bei der Erstellung dieser Liste 
berücksichtigt die Kommission 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten und den regionalen 
und lokalen Behörden:

Änderungsantrag 127

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) den Produktumsatz, das in 
Verkehr gebrachte und gesammelte 
Volumen,

Änderungsantrag 128

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 28a
Sozial verantwortliche Verfahren

Der in Artikel 5 dieser Verordnung 
festgelegte Grundsatz der Nachhaltigkeit 
umfasst die Anwendung sozial 
verantwortlicher Verfahren, was die 
Achtung der Menschen- und 
Arbeitnehmerrechte bei der 
Durchführung des strategischen Projekts 
einschließt. Unternehmen, die als 
strategisch geltende Projekte durchführen 
und in Drittländern tätig sind, müssen 
sicherstellen, dass diese Rechte geachtet 
werden. Die betreffenden Unternehmen 
sollten alle Nachweise oder 
Informationen vorlegen, die 
gegebenenfalls von ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat oder vom 
Ausschuss angefordert werden, um die 
Einhaltung dieser Verpflichtung 
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sicherzustellen.

Änderungsantrag 129

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Regierungen oder Organisationen, die 
Zertifizierungssysteme für die 
Nachhaltigkeit kritischer Rohstoffe 
entwickelt und beaufsichtigen (im 
Folgenden „Systemeigentümer“), können 
beantragen, dass ihre Systeme von der 
Kommission anerkannt werden.

Regierungen und 
Kommunalverwaltungen, Organisationen 
oder Industrieunternehmen, die 
Zertifizierungssysteme für die 
Nachhaltigkeit kritischer Rohstoffe 
entwickelt haben und beaufsichtigen (im 
Folgenden „Systemeigentümer“), können 
beantragen, dass ihre Systeme von der 
Kommission anerkannt werden.

Änderungsantrag 130

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 4 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) aller relevanten Interessenträger, 
z. B. Industrie einschließlich der 
nachgelagerten Industrie, KMU und 
gegebenenfalls Handwerk, Sozialpartner, 
Händler, Einzelhändler, Einführer, 
Umweltschutzgruppen und 
Verbraucherorganisationen,

i) aller relevanten Interessenträger, 
z. B. Industrie einschließlich der 
nachgelagerten Industrie, KMU und 
gegebenenfalls Handwerk, Sozialpartner, 
regionale und lokale Gemeinschaften, 
Händler, Einzelhändler, Einführer, 
Umweltschutzgruppen und 
Verbraucherorganisationen,

Änderungsantrag 131

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Kommission kann delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 36 erlassen, um 

entfällt
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diese Verordnung durch die Festlegung 
von Leistungsklassen für den 
ökologischen Fußabdruck kritischer 
Rohstoffe, für die Berechnungs- und 
Überprüfungsvorschriften gemäß 
Absatz 1 erlassen wurden, im Einklang 
mit Anhang V zu ergänzen.

Änderungsantrag 132

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten dürfen die 
Bereitstellung auf dem Markt oder die 
Inbetriebnahme von Produkten, die 
Dauermagnete enthalten, oder von 
kritischen Rohstoffen, die dieser 
Verordnung entsprechen, nicht aus 
Gründen verbieten, beschränken oder 
behindern, die mit Informationen über das 
Recycling oder den Rezyklatanteil von 
Dauermagneten oder mit Informationen 
über den ökologischen Fußabdruck der 
unter diese Verordnung fallenden 
kritischen Rohstoffe zusammenhängen.

1. Die Mitgliedstaaten sowie die 
lokalen und regionalen Behörden dürfen 
die Bereitstellung auf dem Markt oder die 
Inbetriebnahme von Produkten, die 
Dauermagnete enthalten, oder von 
kritischen Rohstoffen, die dieser 
Verordnung entsprechen, nicht aus 
Gründen verbieten, beschränken oder 
behindern, die mit Informationen über das 
Recycling oder den Rezyklatanteil von 
Dauermagneten oder mit Informationen 
über den ökologischen Fußabdruck der 
unter diese Verordnung fallenden 
kritischen Rohstoffe zusammenhängen.

Änderungsantrag 133

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Ausschuss erörtert in 
regelmäßigen Abständen Folgendes:

1. Der Ausschuss erörtert mindestens 
einmal im Jahr Folgendes und 
veröffentlicht spätestens ein Jahr nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung einen 
Strategiebericht über die strategischen 
Partnerschaften der EU, in dem 
Folgendes dargelegt wird::
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Änderungsantrag 134

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iiia) der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung in Partnerländern, 
insbesondere in Schwellen- und 
Entwicklungsländern, und zugleich der 
Förderung der Einführung von 
ökologisch nachhaltigen Verfahren und 
Verfahren der Kreislaufwirtschaft sowie 
der Förderung menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen;

Änderungsantrag 135

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iiib) den Klima- und Umweltzielen der 
Union;

Änderungsantrag 136

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Kohärenz und potenzielle 
Synergien zwischen der bilateralen 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit 
einschlägigen Drittländern und den von der 
Union im Rahmen strategischer 
Partnerschaften durchgeführten 
Maßnahmen;

b) die Kohärenz und potenzielle 
Synergien zwischen der bilateralen 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit 
einschlägigen Kandidaten-, Nachbar- und 
Drittländern und den von der Union im 
Rahmen strategischer Partnerschaften 
durchgeführten Maßnahmen;

Änderungsantrag 137
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1 – Buchstabe c – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) welche Drittländer für den 
Abschluss strategischer Partnerschaften 
Vorrang haben sollten, wobei folgende 
Kriterien zu berücksichtigen sind:

c) welche Kandidaten-, Nachbar- 
und Drittländer für den Abschluss 
strategischer Partnerschaften Vorrang 
haben sollten, wobei folgende Kriterien zu 
berücksichtigen sind:

Änderungsantrag 138

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) ob der Rechtsrahmen eines 
Drittlands die Überwachung, Vermeidung 
und Minimierung von 
Umweltauswirkungen, die Anwendung 
sozial verantwortlicher Verfahren, 
einschließlich der Achtung der Menschen- 
und Arbeitnehmerrechte und einer 
sinnvollen Zusammenarbeit mit lokalen 
Gemeinschaften, die Anwendung 
transparenter Geschäftspraktiken und die 
Verhinderung nachteiliger Auswirkungen 
auf das ordnungsgemäße Funktionieren der 
öffentlichen Verwaltung und die 
Rechtsstaatlichkeit gewährleistet,

ii) ob der Rechtsrahmen eines 
Drittlands die Überwachung, Vermeidung 
und Minimierung von 
Umweltauswirkungen, die Anwendung 
sozial verantwortlicher Verfahren, 
einschließlich der Achtung der Menschen- 
und Arbeitnehmerrechte und einer 
sinnvollen Zusammenarbeit mit regionalen 
und lokalen Gemeinschaften, insbesondere 
indigener Bevölkerungsgruppen, die 
Anwendung transparenter 
Geschäftspraktiken und die Verhinderung 
nachteiliger Auswirkungen auf das 
ordnungsgemäße Funktionieren der 
öffentlichen Verwaltung und die 
Rechtsstaatlichkeit gewährleistet, iii) ob es 
Kooperationsabkommen zwischen einem 
Kandidaten-, Nachbar- oder Drittland 
und der Union gibt und – im Falle von 
Schwellen- und Entwicklungsländern – 
das Potenzial für die Einführung von 
Global-Gateway-Investitionsprojekten 
vorhanden ist, die mit Transparenz 
geplant und für den Übergang zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft konzipiert 
werden, um den Klimawandel anzugehen 
und zur Deckung der Grundbedürfnisse 
beizutragen,
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Änderungsantrag 139

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer iv a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iva) ob und wie bei Kandidaten- und 
Nachbarländern eine Partnerschaft im 
Bereich kritischer und strategischer 
Rohstoffe zur lokalen Wertschöpfung 
beitragen könnte und für das Partnerland 
und die Union von gegenseitigem Nutzen 
wäre,

Änderungsantrag 140

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer iv b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ivb) ob ein Kandidaten-, Nachbar- oder 
Drittland die Übereinstimmung mit den 
europäischen Werten nachweist.

Änderungsantrag 141

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Der Ausschuss berät zu möglichen 
neuen strategischen Partnerschaften mit 
Kandidaten-, Nachbar- oder Drittländern.

Änderungsantrag 142

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Der Ausschuss bemüht sich um die 
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Zusammenarbeit und Koordinierung mit 
internationalen Partnern sowie den 
Staaten der Europäischen 
Freihandelsassoziation, den am 
Binnenmarkt teilnehmenden Ländern 
und den Kandidatenländern.

Änderungsantrag 143

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2c. Nach der Bestimmung von 
strategischen Projekten mit Kandidaten-, 
Nachbar- und Drittländern sollte der 
Ausschuss schnell Strukturen für eine 
Kommunikation im Rahmen der 
strategischen Partnerschaften einrichten, 
um die Modalitäten der Zusammenarbeit, 
die relevanten Akteure und die Verfahren 
zu ermitteln.

Änderungsantrag 144

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) stimmen sich mit der Kommission 
ab, um die Kohärenz zwischen ihrer 
bilateralen Zusammenarbeit mit 
einschlägigen Drittländern und den nicht 
verbindlichen strategischen Partnerschaften 
der Union mit Drittländern, deren 
Geltungsbereich mindestens die 
Wertschöpfungskette für kritische 
Rohstoffe umfasst, sicherzustellen,

a) stimmen sich mit der Kommission 
ab, um die Kohärenz zwischen ihrer 
bilateralen Zusammenarbeit mit 
einschlägigen Kandidaten-, Nachbar- und 
Drittländern und den nicht verbindlichen 
strategischen Partnerschaften der Union 
mit Kandidaten-, Nachbar- und 
Drittländern, deren Geltungsbereich 
mindestens die Wertschöpfungskette für 
kritische Rohstoffe umfasst, 
sicherzustellen,

Änderungsantrag 145
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Kommission nimmt in 
bestehende und künftige internationale 
Übereinkünfte eine Komponente zu 
kritischen und strategischen Rohstoffen 
auf.

Änderungsantrag 146

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Im Rahmen seiner Tätigkeit 
bemüht sich der Ausschuss um eine 
Zusammenarbeit und eine regelmäßige 
Abstimmung mit Vertretern der Industrie, 
Akteuren des Privatsektors, 
Sozialpartnern und einschlägigen lokalen 
und regionalen Behörden.

Änderungsantrag 147

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Ausschuss setzt sich aus den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
zusammen. Den Vorsitz führt die 
Kommission.

1. Der Ausschuss setzt sich aus den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
zusammen. Den Vorsitz führt die 
Kommission. Es sollten Konsultationen 
mit regionalen und lokalen Behörden 
durchgeführt werden.

Änderungsantrag 148

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 4 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Der Ausschuss sorgt für eine 
regelmäßige Koordinierung und 
Zusammenarbeit mit der Industrie und 
wichtigen Akteuren des Privatsektors 
sowie mit den Vertretern der Kandidaten-, 
Nachbar- und Drittländer und 
einschlägigen lokalen und regionalen 
Behörden.

Änderungsantrag 149

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 6 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) eine Untergruppe zur Erörterung 
und Koordinierung sozial inklusiver und 
nachhaltiger Bergbauverfahren, indem 
lokale Anliegen und Anforderungen 
angegangen sowie eine transparente 
Kommunikation und positive 
Beziehungen in den Gemeinden mit dem 
Ziel gefördert werden, die Akzeptanz von 
Bergbauprojekten zu erleichtern; die 
Untergruppe ist zudem für die 
Zusammenstellung und Weitergabe von 
bewährten Verfahren in der Union 
verantwortlich;

Änderungsantrag 150

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 6 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) eine Untergruppe zur Erörterung 
und Koordinierung strategischer 
Partnerschaften gemäß Artikel 33, wobei 
die Zusammenarbeit mit anderen 
einschlägigen Koordinierungsgremien, 
einschließlich der im Rahmen der Global-
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Gateway-Strategie eingerichteten 
Gremien, sichergestellt wird; Vertreter 
aus Organisationen der Zivilgesellschaft 
und aus der Wissenschaft werden als 
Beobachter eingeladen;

Änderungsantrag 151

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 6 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

db) eine Untergruppe, die für die 
Untersuchung von Möglichkeiten der 
privaten und öffentlichen Finanzierung 
von Explorationsunternehmen 
verantwortlich ist, um die aus den 
nationalen Explorationsprogrammen 
gewonnenen Erkenntnisse vollständig zu 
nutzen und ihre Umsetzung zu 
beschleunigen.

Änderungsantrag 152

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 7 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gegebenenfalls kann der Ausschuss 
Sachverständige, andere Dritte oder 
Vertreter von Drittländern einladen, an den 
Sitzungen der in Absatz 6 genannten 
ständigen oder nichtständigen 
Untergruppen als Beobachter teilzunehmen 
oder schriftliche Beiträge zu leisten.

Gegebenenfalls kann der Ausschuss vor 
seiner Entscheidungsfindung Vertreter 
regionaler und lokaler Behörden, 
Sachverständige, Vertreter der Industrie 
und wichtige Akteure des Privatsektors, 
ferner andere Dritte oder Vertreter von 
Drittländern aus der Industrie, der 
Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und 
den Gewerkschaften sowie andere 
Vertreter, die über Know-how und 
berechtigtes Interesse verfügen, einladen, 
an den Sitzungen der in Absatz 6 
genannten ständigen oder nichtständigen 
Untergruppen als Beobachter teilzunehmen 
oder schriftliche Beiträge zu leisten.
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Änderungsantrag 153

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9a. Der Ausschuss erstattet dem 
Europäischen Parlament jährlich Bericht.

Änderungsantrag 154

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die folgenden Rohstoffe gelten als 
strategisch:

Die folgenden Rohstoffe, einschließlich 
ihrer jeweiligen Trägermetalle und -
mineralien, mit denen diese strategischen 
Rohstoffe gewonnen werden, und ihre 
Ferrolegierungsformen, gelten als 
strategisch:

Änderungsantrag 155

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Aluminium

Änderungsantrag 156

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Bor – metallurgische Qualität b) Bor

Änderungsantrag 157
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Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Chrom

Änderungsantrag 158

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) Lithium – Batteriequalität g) Lithium

Änderungsantrag 159

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) Magnesiummetall h) Magnesium

Änderungsantrag 160

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Mangan – Batteriequalität i) Mangan

Änderungsantrag 161

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

j) Natürlicher Grafit – 
Batteriequalität

j) Natürlicher Grafit
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Änderungsantrag 162

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

k) Nickel – Batteriequalität k) Nickel

Änderungsantrag 163

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe m

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

m) Seltenerdmetalle für Magnete (Nd, 
Pr, Tb, Dy, Gd, Sm und Ce)

m) Seltenerdmetalle (Nd, Pr, Tb, Dy, 
Gd, Sm und Ce)

Änderungsantrag 164

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe n

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

n) Siliciummetall n) Silicium

Änderungsantrag 165

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

o) Titanmetall o) Titan

Änderungsantrag 166

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 2 – Nummer 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die strategische Bedeutung wird 1. Die strategische Bedeutung wird 
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auf der Grundlage der Bedeutung eines 
Rohstoffs für den grünen und den digitalen 
Wandel sowie für Verteidigungs- und 
Raumfahrtanwendungen bestimmt, wobei 
Folgendes zu berücksichtigen ist:

auf der Grundlage der Bedeutung eines 
Rohstoffs für den grünen und den digitalen 
Wandel, einschließlich von Rohstoffen, 
die die Herstellung und Verarbeitung von 
Rohstoffen für den grünen und digitalen 
Wandel ermöglichen, sowie für 
Verteidigungs- und 
Raumfahrtanwendungen und seiner 
Bedeutung für die Sicherheit der 
medizinischen Versorgung und der 
Ernährungssicherheit bestimmt, wobei 
Folgendes zu berücksichtigen ist:

Änderungsantrag 167

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Abschnitt 2 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die prognostizierte 
Nachfrageverfügbarkeit wird wie folgt 
berechnet:
DF/A = DF/R 
DF ist die Summe der prognostizierten 
Nachfrage nach einem Rohstoff für ein 
Bezugsjahr;
R sind bekannte Vorkommen 
wirtschaftlich gewinnbarer geologischer 
Ressourcen eines Rohstoffs.

Änderungsantrag 168

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Aluminium

Änderungsantrag 169

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Chrom

Änderungsantrag 170

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Buchstabe v

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

v) Natürlicher Grafit v) Grafit

Änderungsantrag 171

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Nummer 4 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) es wird die freiwillige und in 
Kenntnis der Sachlage erteilte vorherige 
Zustimmung (FPIC) angestrebt;

Änderungsantrag 172

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Nummer 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Ob ein Abbauprojekt in der Union 
das in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe ca 
(neu) genannte Kriterium erfüllt, wird 
unter Berücksichtigung der Erfüllung der 
folgenden Voraussetzungen bewertet:
a) ein Teil der metallurgischen und 
mineralogischen Verarbeitung und 
Veredlung der Mineralressourcen wird in 
Übereinstimmung mit Artikel 12 Absatz 1 
in demselben NUTS-3-Gebiet oder 
höchsten 150 km vom Gewinnungsort 
entfernt durchgeführt, sofern diese 
Tätigkeiten wirtschaftlich und technisch 
tragfähig sind;
b) Schaffung umfassenderer 
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wirtschaftlicher oder sozialer Vorteile, 
einschließlich der Schaffung von 
Arbeitsplätzen.

Änderungsantrag 173

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer iii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iiia) Anforderungen, durch die lokale 
Interessenträger bei der Planung und 
Anpassung von Systemen an die 
regionalen Bedürfnisse und Ziele 
einbezogen werden, wobei lokale Daten 
und Rückmeldungen für eine 
maßgeschneiderte und wirksame 
Umsetzung eingesetzt werden.

Änderungsantrag 174

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer iii b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iiib) Anforderungen, durch die eine 
freiwillige und in Kenntnis der Sachlage 
erteilte vorherige Zustimmung (FPIC) 
sichergestellt wird, die es der lokalen 
Gemeinschaft ermöglicht, ihr Grundrecht 
auf Zustimmung oder Ablehnung 
auszuüben.

Begründung

FPIC ist ein international anerkannter Grundsatz, nach dem die Beteiligung lokaler 
Gemeinschaften und indigener Völker sowie ihre Zustimmung während der Entwicklung eines 
Projekts oder einer wirtschaftlichen Tätigkeit auf Landflächen sichergestellt wird, von denen 
die Gemeinschaften betroffen wären. Der FPIC-Grundsatz beruht auf der Erklärung der 
Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker (UNDRIP) und betrifft 
hauptsächlich Landnutzungsrechte.
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